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(57) Zusammenfassung: Eine Fahrunterstützungsvorrich-
tung (2) in einem ersten Fahrzeug (A1) ist wie folgt aufge-
baut: ein Situationsbestimmungsabschnitt (25a) bestimmt,
ob eine Situation eine Einigung zwischen dem ersten Fahr-
zeug und einem sich in der Nähe befindlichen Fahrzeug
nötig macht. Ein Zielfahrzeugspezifizierungsabschnitt (26a)
spezifiziert ein zweites Fahrzeug (A2) als Zielfahrzeug, wel-
ches sich mit dem ersten Fahrzeug einigen muss. Ein Plan-
handlungsspezifizierungsabschnitt (27a) spezifiziert einen
geplanten Handlungsinhalt des ersten Fahrzeugs, wenn ei-
ne eine Einigung nötig machende Situation von dem Situa-
tionsbestimmungsabschnitt bestimmt worden ist. Ein Über-
tragungsverarbeitungsabschnitt (23a) überträgt den geplan-
ten Handlungsinhalt, der von dem Planhandlungsspezifi-
zierungsabschnitt spezifiziert wurde, an das zweite Fahr-
zeug. Ein Empfangsverarbeitungsabschnitt (24a) empfängt
die Annahme- und Zurückweisungsinformation, welche An-
nahme oder Zurückweisung des geplanten Handlungsin-
halts von dem zweiten Fahrzeug anzeigt. Ein Mitteilungsver-
arbeitungsabschnitt (32a) gibt eine Mitteilung aus, die an-
zeigt, ob der Fahrer des zweiten Fahrzeugs den geplanten
Handlungsinhalt annimmt, basierend auf der empfangen An-
nahme- und Zurückweisungsinformation.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
ZUGEHÖRIGE ANMELDUNG

[0001] Die vorliegende Anmeldung basiert auf der ja-
panischen Patentanmeldung Nr. 2014-121565, ange-
meldet am 12. Juni 2014; auf den dortigen Offenba-
rungsgehalt voll inhaltlich Bezug genommen.

TECHNISCHES GEBIET

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
unterstützungsvorrichtung zur Unterstützung der
Fahrzeuge beim gegenseitigen Vorfahrt gewähren
und ein Fahrunterstützungssystem, welches die
Fahrunterstützungsvorrichtung enthält.

STAND DER TECHNIK

[0003] Es ist eine Technik bekannt, welche die Ab-
sicht eines Fahrers eines ersten Fahrzeugs einem
Fahrer eines zweiten Fahrzeugs in einer Situation
übermittelt, die nötig macht, dass die Fahrzeuge ein-
ander Vorfahrt gewähren.

[0004] Patentliteratur 1 beschreibt eine derartige
Technik, bei der ein erstes Fahrzeug zum Zwecke ei-
nes Fahrspurwechsels vor einem anderen Fahrzeug
einschert. Hierbei versucht der Fahrer des ersten
Fahrzeugs, vor dem zweiten Fahrzeug einzusche-
ren und benachrichtig daher den Fahrer des zweiten
Fahrzeugs von der Absicht, vor dem zweiten Fahr-
zeug einzuscheren, indem ein Fahrtrichtungsanzei-
ger des ersten Fahrzeugt betätigt wird.

[0005] In Reaktion hierauf benachrichtig der Fahrer
des zweiten Fahrzeugs den Fahrer des ersten Fahr-
zeugs von der Absicht, das Einscheren des ersten
Fahrzeugs vor das zweite Fahrzeug zu gestatten, in-
dem ein entsprechender Raum ohne Beschleunigung
des zweiten Fahrzeugs beibehalten wird oder durch
Vergrößern eines derartigen Raums mittels Verzöge-
rung des zweiten Fahrzeugs.

DRUCKSCHRIFTLICHER STAND DER TECHNIK

PATENTLITERATUR

[0006]
Patentliteratur 1: JP H08-216777 A

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] In manchen Fällen können jedoch die Fah-
rer nicht korrekt ihre Absichten und die Einleitung
wechselseitiger Schritte in einer Situation durchfüh-
ren, welche notwendig macht, dass die Fahrzeuge
einander gegenseitig Vorfahrt gewähren, wie nach-
folgend beschrieben.

[0008] Ein Fahranfänger oder ungeübter Fahrer
kann in dem ersten Fahrzeug sein, welches versucht,
vor dem zweiten Fahrzeug einzuscheren. Ein solcher
Fahrer kann die Absicht des Fahrers des zweiten
Fahrzeugs möglicherweise nicht wahrnehmen, dem
ersten Fahrzeug Platz zu machen, in dem Raum oh-
ne Beschleunigung oder Vergrößerung des Raums
durch Verzögerung angeboten wird.

[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Fahrun-
terstützungsvorrichtung und ein Fahrunterstützungs-
system zu schaffen, welche/welches in der Lage ist,
Fahrern einfacher die jeweiligen gegenseitigen Ab-
sichten in einer Situation zu übertragen, die notwen-
dig macht, dass die Fahrzeuge einander Vorfahrt ge-
währen.

[0010] Gemäß einem Beispiel der vorliegenden Er-
findung ist eine Fahrunterstützungsvorrichtung zur
Anordnung in einem Fahrzeug geschaffen, welche
aufweist: einen Übertragungsverarbeitungsabschnitt,
der unter Verwendung einer Zwischenfahrzeugkom-
munikation Informationen an ein sich in der Nä-
he befindliches Fahrzeug überträgt; einen Emp-
fangsverarbeitungsabschnitt, der unter Verwendung
der Zwischenfahrzeugkommunikation Informationen
empfängt, welche von dem sich in der Nähe be-
findlichen Fahrzeug übertragen werden; einen Mittei-
lungsverarbeitungsabschnitt, der eine Mitteilung an
einen Fahrer des Fahrzeugs ausgibt; einen Situati-
onsbestimmungsabschnitt, der bestimmt, ob eine Si-
tuation eine Einigung zwischen dem Fahrzeug und
dem sich in der Nähe befindlichen Fahrzeug notwen-
dig macht; einen Zielfahrzeugspezifikationsabschnitt,
der ein Zielfahrzeug als das sich in der Nähe befindli-
che Fahrzeug spezifiziert, welches eine Einigung mit
dem Fahrzeug notwendig macht; und ein Planhand-
lungsspezifikationsabschnitt, welcher einen geplan-
ten Handlungsinhalt des Fahrzeugs in einer Situa-
tion spezifiziert, welche von dem Situationsbestim-
mungsabschnitt als eine Einigung benötigend be-
stimmt worden ist. Hierbei überträgt der Übertra-
gungsverarbeitungsabschnitt den geplanten Hand-
lungsinhalt, der von dem Planhandlungsspezifikati-
onsabschnitt spezifiziert worden ist, an das Zielfahr-
zeug. Wenn der Empfangsverarbeitungsabschnitt ei-
ne Annahme- und Zurückweisungsinformation, wel-
che entweder die Annahme oder die Zurückweisung
des geplanten Handlungsinhalts angibt, von dem
Zielfahrzeug in Reaktion auf den geplanten Hand-
lungsinhalt empfängt, der von dem Übertragungsver-
arbeitungsabschnitt übertragen worden ist, gibt der
Mitteilungsverarbeitungsabschnitt auf der Grundlage
der empfangenen Annahme- und Zurückweisungsin-
formation eine Mitteilung aus, die anzeigt, ob der Fah-
rer des Zielfahrzeugs den geplanten Handlungsinhalt
akzeptiert.

[0011] In einer Situation, welche ein Einigung zwi-
schen dem Fahrzeug und dem sich in der Nähe
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befindlichen Fahrzeug notwendig macht, überträgt
die Zwischenfahrzeugkommunikation einen geplan-
ten Handlungsinhalt des Fahrzeugs, der für die Si-
tuation geeignet ist, an das Zielfahrzeug, welches ei-
ne Einigung mit dem Fahrzeug notwendig macht. Der
geplante Handlungsinhalt ermöglicht es dem Fah-
rer des Zielfahrzeugs, eine Absicht des Fahrers des
Fahrzeugs wahr zu nehmen.

[0012] In Antwort auf den übertragenden geplanten
Handlungsinhalt empfängt der Empfangsverarbei-
tungsabschnitt die Annahme- und Zurückweisungs-
information, welche die Annahme- oder Zurückwei-
sung des geplanten Handlungsinhalts von dem Ziel-
fahrzeug anzeigt. Auf der Grundlage der empfange-
nen Annahme- und Zurückweisungsinformation kann
der Fahrer des Fahrzeugs mit einer Mitteilung verse-
hen werden, die anzeigt, ob der Fahrer des Zielfahr-
zeugs den geplanten Handlungsinhalt akzeptiert. Der
Fahrer des Fahrzeugs kann besser feststellen, ob der
Fahrer des Zielfahrzeugs den geplanten Handlungs-
inhalt annimmt oder zurückweist. Somit können die
Fahrer zuverlässiger ihre jeweiligen Absichten unter-
einander in einer Situation austauschen, welche eine
Einigung zwischen Fahrzeugen notwendig macht.

[0013] Gemäß einem anderen Beispiel der vorlie-
genden Erfindung ist ein Fahrunterstützungssystem
vorgesehen, welches eine erste Fahrunterstützungs-
vorrichtung in einem ersten Fahrzeug und eine zwei-
te Fahrunterstützungsvorrichtung in einem sich in
der Nähe befindlichen Fahrzeug um das erste Fahr-
zeug herum enthält. Die erste Fahrunterstützungs-
vorrichtung weist auf: einen ersten Übertragungs-
verarbeitungsabschnitt, der unter Verwendung einer
Zwischenfahrzeugkommunikation Informationen von
dem ersten Fahrzeug überträgt; einen ersten Emp-
fangsverarbeitungsabschnitt, der unter Verwendung
der Zwischenfahrzeugkommunikation Informationen
empfängt; einen ersten Mitteilungsverarbeitungsab-
schnitt, der eine Mitteilung an einen Fahrer des
Fahrzeugs ausgibt; einen Situationsbestimmungsab-
schnitt, der bestimmt, ob eine Situation eine Eini-
gung zwischen dem Fahrzeug und dem sich in der
Nähe befindlichen Fahrzeug notwendig macht; einen
Zielfahrzeugspezifikationsabschnitt, der ein zweites
Fahrzeug als das sich in der Nähe befindliche Fahr-
zeug spezifiziert, welches eine Einigung mit dem
ersten Fahrzeug notwendig macht; und ein Plan-
handlungsspezifikationsabschnitt, welcher einen ge-
planten Handlungsinhalt des ersten Fahrzeugs in ei-
ner Situation spezifiziert, welche von dem Situati-
onsbestimmungsabschnitt als eine Einigung benöti-
gend bestimmt worden ist. Hierbei überträgt der erste
Übertragungsverarbeitungsabschnitt den geplanten
Handlungsinhalt, der von dem Planhandlungsspezifi-
kationsabschnitt spezifiziert worden ist, an das zweite
Fahrzeug. Die zweite Fahrunterstützungsvorrichtung
enthält einen zweiten Übertragungsverarbeitungsab-
schnitt, der eine Information von dem zweiten Fahr-

zeug unter Verwendung einer Zwischenfahrzeug-
kommunikation überträgt; einen zweiten Empfangs-
verarbeitungsabschnitt, der die Informationen emp-
fängt, welche unter Verwendung der Zwischenfahr-
zeugkommunikation übertragen worden; einen zwei-
ten Mitteilungsverarbeitungsabschnitt, der eine Mit-
teilung, welche den geplanten Handlungsinhalt des
ersten Fahrzeugs anzeigt, an einen Fahrer des zwei-
ten Fahrzeugs ausgibt, wenn der vom ersten Fahr-
zeug an das zweite Fahrzeug übertragene geplan-
te Handlungsinhalt von dem zweiten Empfangsver-
arbeitungsabschnitt empfangen worden ist; und ei-
nen Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsab-
schnitt, der bestimmt, ob ein Fahrer des ersten Fahr-
zeugs den geplanten Handlungsinhalt des ersten
Fahrzeugs akzeptiert, wenn der geplante Handlungs-
inhalt vom ersten Fahrzeug an das zweite Fahrzeug
übertragen wird und vom zweiten Empfangsverarbei-
tungsabschnitt empfangen wird. Hierbei überträgt der
zweite Übertragungsverarbeitungsabschnitt an das
erste Fahrzeug eine Annahme- und Zurückweisungs-
information, die anzeigt, ob der Annahme- und Zu-
rückweisungsbestimmungsabschnitt bestimmt, dass
der Fahrer des zweiten Fahrzeugs den geplanten
Handlungsinhalt des ersten Fahrzeugs akzeptiert.
Wenn die Annahme- und Zurückweisungsinformati-
on vom zweiten Fahrzeug von dem ersten Empfangs-
verarbeitungsabschnitt des ersten Fahrzeugs emp-
fangen wird, gibt der erste Mitteilungsverarbeitungs-
abschnitt des ersten Fahrzeugs an den Fahrer des
ersten Fahrzeugs eine Mitteilung auf der Grundlage
der empfangenen Annahme- und Zurückweisungsin-
formation aus, die angibt, ob der Fahrer des zwei-
ten Fahrzeugs den geplanten Handlungsinhalt ak-
zeptiert.

[0014] In einer Situation, welche eine Einigung zwi-
schen der ersten Fahrzeug und dem zweiten Fahr-
zeug notwendig macht, verwendet das erste Fahr-
zeug die Zwischenfahrzeugkommunikation, um den
geplanten Handlungsinhalt des ersten Fahrzeugs in
dieser Situation an das zweite Fahrzeug zu über-
tragen. Im zweiten Fahrzeug wird eine Mitteilung,
welche den geplanten Handlungsinhalt angibt, an
den Fahrer des zweiten Fahrzeugs ausgegeben. Der
Fahrer des zweiten Fahrzeugs kann zuverlässiger die
Absicht seitens des Fahrers des ersten Fahrzeugs er-
kennen.

[0015] Das erste Fahrzeug empfängt die Annahme-
und Zurückweisungsinformation, welche die Annah-
me oder Zurückweisung des geplanten Handlungsin-
halts anzeigt, vom zweiten Fahrzeug. Auf der Grund-
lage der empfangenen Annahme- und Zurückwei-
sungsinformation kann der Fahrer des ersten Fahr-
zeugs mit einer Mitteilung versorgt werden, die an-
zeigt, ob der Fahrer des zweiten Fahrzeugs den ge-
planten Handlungsinhalt akzeptiert. Der Fahrer des
ersten Fahrzeugs kann leichter bestätigen, ob der
Fahrer des zweiten Fahrzeugs den geplanten Hand-
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lungsinhalt annimmt oder zurückweist. Somit können
die Fahrer zuverlässiger ihre Absichten untereinan-
der in einer Situation austauschen, welche eine Eini-
gung zwischen den Fahrzeugen notwendig macht.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0016] Die obigen und weitere Einzelheiten, Aspekte
und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich
besser aus der folgenden detaillierten Beschreibung
unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung. In
der Zeichnung ist:

[0017] Fig. 1 eine Darstellung, welche schematisch
die Konfiguration eines Fahrunterstützungssystems
zeigt;

[0018] Fig. 2 ein Blockdiagramm, welches schema-
tisch die Konfiguration einer Fahrunterstützungsein-
heit zeigt;

[0019] Fig. 3 ein Blockdiagramm, welches sche-
matisch die Konfiguration einer Fahrunterstützungs-
ECU bei einer ersten Ausführungsform zeigt;

[0020] Fig. 4 ein Flussdiagramm, welches die Ab-
folge eines Prozesses zur Bestätigung einer Eini-
gungsannahme- und -zurückweisungsbestätigung in
der Fahrerunterstützungs-ECU zeigt;

[0021] Fig. 5 eine schematische Darstellung von
Fällen, wo ein Situationsbestimmungsabschnitt die
Notwendigkeit einer Einigung bestimmt;

[0022] Fig. 6 ein Flussdiagramm einer Abfolge ei-
nes Prozesses einer Einigungsannahme- und -zu-
rückweisungsübertragung in der Fahrunterstützungs-
ECU; und

[0023] Fig. 7 ein Blockdiagramm der schematischen
Konfiguration einer Fahrunterstützungs-ECU gemäß
einer ersten Abwandlung.

AUSFÜHRUNGSFORMEN ZUR
DURCHFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0024] Ausführungsformen der Erfindung werden
unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung be-
schrieben. Die nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen treffen auf eine Gesellschaft zu, bei der
Linksverkehr vorgeschrieben ist. „rechts” und „links”
in den Ausführungsformen sind daher in Gesellschaf-
ten umzukehren, bei denen Rechtsverkehr vorge-
schrieben ist.

(Erste Ausführungsform)

<schematischer Aufbau eines
Fahrunterstützungssystems 100>

[0025] Fig. 1 ist eine Darstellung, welche schema-
tisch die Konfiguration eines Fahrunterstützungssys-
tems 100 gemäß einer ersten Ausführungsform zeigt.
Das Fahrunterstützungssystem 100 von Fig. 1 ent-
hält drei Fahrunterstützungseinheiten 1a, 1b und 1c,
welche jeweils im Fahrzeugen (A1 bis A3) einge-
baut sind. Jedes der Fahrzeuge A1 bis A3 wird auch
einfach als „Fahrzeug” bezeichnet. Jedes der Fahr-
zeuge A1 bis A3 wird auch als ein Eigenfahrzeug
oder betreffendes Fahrzeug in Entsprechung zu je-
der der Fahrunterstützungseinheiten 1a, 1b und 1c
bezeichnet. Wenn eine betreffende Vorrichtung in ein
Fahrzeug eingebaut ist, wird das Fahrzeug ebenfalls
als Eigenfahrzeug oder betreffendes Fahrzeug in Be-
ziehung zu der betreffenden Vorrichtung bezeichnet.
Die Fahrunterstützungseinheiten 1a, 1b und 1c, wel-
che in dem entsprechenden Fahrzeugen angeordnet
sind, haben gleiche Funktion. Wenn sie nicht vonein-
ander unterschieden werden, werden die Fahrunter-
stützungseinheiten 1a, 1b und 1c als Fahrunterstüt-
zungseinheit 1 bezeichnet. Das Fahrzeug B in Fig. 1
ist mit keiner Fahrunterstützungseinheit 1 ausgestat-
tet.

[0026] Das Fahrunterstützungssystem 100 in Fig. 1
enthält drei Fahrunterstützungseinheiten 1, ist jedoch
nicht hierauf beschränkt. Das Fahrunterstützungs-
system 100 kann drei oder mehr Fahrunterstützungs-
einheiten 1 enthalten, die sich in Fahrzeugen befin-
den. Aus Gründen der Einfachheit erläutert die nach-
folgende Beschreibung jedoch den Fall, dass das
Fahrunterstützungssystem 100 in drei Fahrunterstüt-
zungseinheiten 1 enthält, von denen jeweils eine in
einem der Fahrzeuge A1 bis A3 angeordnet ist.

<schematische Konfiguration der
Fahrunterstützungseinheit 1>

[0027] Gemäß Fig. 2 enthält die Fahrunterstüt-
zungseinheit 1 eine Fahrunterstützungs-ECU 2, ei-
nen Zwischenfahrzeugkommunikationsabschnitt 3,
eine Hindernissensorgruppe 4, einen Positionsdetek-
tor 5, eine Kartendatenbank (DB) 6, eine Fahrzeug-
zustandssensorgruppe 7, einen Richtungsanzeige-
schalter 8, einen Lichtschalter 9, eine Betätigungs-
schaltergruppe 10, eine Anzeigevorrichtung 11 und
eine Audioausgabevorrichtung 12.

[0028] Der Zwischenfahrzeugkommunikator 3 ent-
hält eine Sende- und Empfangsantenne und tauscht
Informationen mit der Fahrunterstützungseinheit 1 in
anderen Fahrzeugen unter Verwendung einer draht-
losen Sendekommunikation ohne Verwendung ei-
nes Kommunikationsnetzwerks aus. Genauer ge-
sagt, der Zwischenfahrzeugkommunikator 3 führt ei-
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ne Zwischenfahrzeugkommunikation durch. Die Zwi-
schenfahrzeugkommunikation kann Funkwellen im
700 MHz- oder 5.9 GHz-Band verwenden.

[0029] Die Hindernissensorgruppe 4 ist in das Fahr-
zeug eingebaut und enthält verschiedene Hindernis-
sensoren, um Hindernisse um das eigene Fahrzeug
herum, beispielsweise ein sich in der Nähe befind-
liches Fahrzeug zu erkennen. Die Hindernissensor-
gruppe 4 enthält Hindernissensoren wie ein Millime-
terwellenradar, ein Lidar, ein Sonar oder eine Kame-
ra. Gemäß der Ausführungsform verwendet die Hin-
dernissensorgruppe 4 eine Kombination aus Senso-
ren für unterschiedliche Erkennungsbereiche, um al-
le Richtungen um das Eigenfahrzeug herum abzude-
cken.

[0030] Der Positionsdetektor 5 erkennt sukzessive
eine momentane Position des Eigenfahrzeugs unter
Verwendung eines Positionierungssystems, das die
momentane Position des Eigenfahrzeugs beispiels-
weise aufgrund einer Funkwelle von einem Positions-
satelliten erkennt. Eine momentane Position des Ei-
genfahrzeugs wird beispielsweise durch Längen- und
Breitenkoordinaten dargestellt.

[0031] Die Karten-DB 6 speichert Kartendaten, bei-
spielsweise Straßenkarten mit Knotendaten und Ver-
bindungsdaten. Jede Straße auf einer elektronischen
Karte ist in Verbindungen zwischen Knoten un-
terteilt, beispielsweise Kreuzungen, Abzweigungen
oder Verbindungen. Eine Verbindung verbindet Kno-
ten miteinander. Die Verbindungsdaten enthalten ei-
ne eindeutige Zahl (Verbindungs-ID), um eine Ver-
bindung zu spezifizieren, Koordinaten (Länge und
Breite) für Start- und Endknoten einer Verbindung,
Straßentyp, Straßenbreite und die Anzahl von Fahr-
spuren. Die Knotendaten enthalten als eindeutige
Bezeichnung eine Knoten-ID, welche jedem Kno-
ten auf der Karte zugeordnet ist, Knotenkoordina-
ten, Knotenname, Anschlussverbindungs-ID zur Be-
schreibung einer Verbindungs-ID eines Anschlusses
in Verbindung mit dem Knoten und einen Kreuzungs-
typ.

[0032] Die Fahrzeugzustandssensorgruppe 7 ent-
hält verschiedene Sensoren, um einen Fahrzeugzu-
stand des Eigenfahrzeugs zu erkennen. Die Fahr-
zeugzustandssensorgruppe 7 enthält einen Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor zur Erkennung der Ge-
schwindigkeit des Eigenfahrzeugs, einen Bremsen-
hubsensor zur Erkennung einer Beschleunigung/Ver-
zögerung des Eigenfahrzeugs, in dem der Betrag ei-
ner Bremsenbetätigung am Bremsenpedal des Ei-
genfahrzeugs erkannt wird und einen Lenkwinkelsen-
sor zur Erkennung eines Einschlagwinkels im Eigen-
fahrzeug.

[0033] Der Richtungsanzeigeschalter 8 erkennt die
Betätigung durch einen Fahrer zum Einschalten ei-

ner Richtungssignallampe des Eigenfahrzeugs (das
heißt eine Betätigung zum Einschalten der Rich-
tungsanzeigelampe). Der Richtungsanzeigeschalter
8 erkennt die Betätigung des Einschaltens sowohl
rechter als auch linker Richtungsanzeigelampen.
Wenn eine Betätigung erfolgt, um die Richtungssi-
gnallampe einzuschalten, gibt der Richtungsanzei-
geschalter 8 ein Signal aus, welches anzeigt, ob
die rechte oder linke Richtungsanzeigelampe einge-
schaltet worden ist.

[0034] Der Lichtschalter 9 erkennt eine Betätigung
des Ein- oder Ausschaltens von Scheinwerfern des
Eigenfahrzeugs, das Umschalten einer Lichtachse
des Scheinwerfers zwischen Abblendlicht und Fern-
licht, oder das kurzzeitige Aufblenden des Schein-
werfers, in dem die Lichtachse des Scheinwerfers
kurzfristig nach oben geschwenkt wird. Der Licht-
schalter 9 gibt ein Signal entsprechend der Betätigun-
gen durch den Fahrer aus.

[0035] Die Betätigungsschaltergruppe 10 liegt in
Form mechanischer Schalter nahe dem Lenkrad vor.
Der Fahrer betätigt die Betätigungsschaltergruppe 10
für verschiedene Einstellungen.

[0036] Die Anzeigevorrichtung 11 stellt Text oder
ein Bild auf der Grundlage einer Anweisung von der
Fahrunterstützungs-ECU 2 dar. Die Anzeigevorrich-
tung 11 kann vollfarbig anzeigen und kann einen
Flüssigkristallschirm verwenden. Die Anzeigevorrich-
tung 11 kann auch eine Anzeige verwenden, die für
ein Instrumentenbrett vorgesehen ist oder eine HUD
(head up display). Die Tonausgabevorrichtung 12
enthält einen Lautsprecher und erzeugt Töne auf der
Grundlage einer Anweisung von der Fahrunterstüt-
zungs-ECU 2.

[0037] Die Fahrunterstützungs-ECU ist im Wesent-
lichen aus einem Mikrocomputer aufgebaut, der in
bekannter Weise eine CPU, einen Speicher in Form
von ROM oder RAM, eine I/O und eine Buslei-
tung zur Verbindung dieser Bestandteile enthält. Die
Fahrunterstützungs-ECU 2 entspricht der Fahrunter-
stützungsvorrichtung. Die Fahrunterstützungs-ECU 2
führt verschiedenen Verarbeitungen auf der Grundla-
ge von verschiedenen Informationen durch, welche
von dem Zwischenfahrzeugkommunikator 3, der Hin-
dernissensorgruppe 4, dem Positionsdetektor 5, der
Karten-DB 6, der Fahrzeugzustandssensorgruppe 7,
dem Richtungsanzeigeschalter 8, dem Lichtschalter
9 und der Betätigungsschaltergruppe 10 kommen.

[0038] Die Fahrunterstützungs-ECU 2 führt einen
Prozess durch, der einer Einigungsannahme- und
Zurückweisungsbestätigung zugeordnet ist. Der Pro-
zess, der der Einigungsannahme- und Zurückwei-
sungsbestätigung zugeordnet ist, ist ein Prozess,
der einen geplanten Handlungsinhalt des Eigenfahr-
zeugs zu dem anderen Fahrzeug überträgt und die



DE 11 2015 002 762 T5    2017.04.20

6/25

Annahme oder Zurückweisung des Fahrers vom an-
deren Fahrzeug betreffend den geplanten Hand-
lungsinhalt in einer Situation empfängt, welche not-
wendig macht, dass die Fahrzeuge sich gegensei-
tig Vorfahrt gewähren. Weiterhin führt die Fahrunter-
stützungs-ECU 2 einen Prozess durch, der einer Ei-
nigungsannahme- und Zurückweisungsübertragung
zugeordnet ist. Der Prozess, der der Einigungsan-
nahme und Zurückweisungsübertragung zugeordnet
ist, ist ein Prozess, der die Annahme oder Zurückwei-
sung vom Fahrer des Eigenfahrzeugs betreffend ei-
nen geplanten Handlungsinhalt betrifft, wenn dieser
vom anderen Fahrzeug in einer Situation übertragen
wird, die notwendig macht, dass die Fahrzeug sich
gegenseitig Vorfahrt gewähren.

[0039] Alle oder Teile der Funktonen seitens der
Fahrunterstützungs-ECU 2 können auf einem oder
mehreren IC Chips oder als Hardware ausgeführt
sein.

<detaillierte Konfiguration der
Fahrunterstützungs-ECU 2>

[0040] Gemäß Fig. 3 enthält die Fahrunterstüt-
zungs-ECU 2 einen Hinderniserkennungsabschnitt
21, einen Eigenfahrzeuginformationserlangungsab-
schnitt 22, einen Übertragungsverarbeitungsab-
schnitt 23, einen Empfangsverarbeitungsabschnitt
24, einen Situationsbestimmungsabschnitt 25, eine
Zielfahrzeugspezifizierungsabschnitt 26, einen Spe-
zifizierungsabschnitt 27 für einen geplanten Hand-
lungsinhalt, einen Handlungsstartbestimmungsab-
schnitt 28, einen Verhaltenserkennungsabschnitt
29, einen Entsprechungsbeziehungsspeicher 30, ei-
nen Annahme- und Zurückweisungsbestimmungs-
abschnitt 31 und einen Mitteilungsverarbeitungsab-
schnitt 32.

[0041] Der Hinderniserkennungsabschnitt 21 er-
kennt ein Hindernis um das Eigenfahrzeug herum
und eine Relativposition oder eine Relativgeschwin-
digkeit des Hindernisses bezüglich des Eigenfahr-
zeugs auf der Grundlage eines Signals von der Hin-
dernissensorgruppe 4. Bei dieser Ausführungsform
erkennt der Hinderniserkennungsabschnitt 21 insbe-
sondere ein Fahrzeug als Hindernis.

[0042] Es sei angenommen, dass die Hindernissen-
sorgruppe 4 ein Millimeterwellenradar, ein Lidar oder
ein Sonar enthält. In diesem Fall erkennt der Hinder-
niserkennungsabschnitt 21 ein Hindernis, wenn ei-
ne reflektierte Welle in Antwort auf eine Suchwelle
empfangen wird. Der Hinderniserkennungsabschnitt
21 erkennt eine Richtung des Hindernisses bezüglich
des Eigenfahrzeugs auf der Grundlage der Übertra-
gungsrichtung der Suchwelle, welche die reflektier-
te Welle verursacht hat. Der Hinderniserkennungs-
abschnitt 21 erkennt einen Abstand zwischen dem
Eigenfahrzeug und dem Hindernis auf der Grundla-

ge eines Zeitintervalls zwischen der Übertragung der
Suchwelle und dem Empfang der reflektierten Wel-
le. Es sei angenommen, dass die Hindernissensor-
gruppe 4 ein Radar enthält. In diesem Fall kann der
Hinderniserkennungsabschnitt 21 eine Relativpositi-
on bezüglich des Eigenfahrzeugs unter Verwendung
eines Phasen-Monopuls-Radars erkennen. Ein all-
gemein bekanntes Verfahren kann verwendet wer-
den, um eine Relativgeschwindigkeit auf der Grund-
lage der Dopplerverschiebung zwischen Suchwelle
und reflektierter Welle zu erkennen. Der Hinderniser-
kennungsabschnitt 21 kann ein Hindernis als Fahr-
zeug auf der Grundlage von Größe oder Umriss des
erkannten Hindernisses oder Bewegung oder Bewe-
gungslosigkeit aufgrund einer Relativgeschwindigkeit
identifizieren.

[0043] Es sei angenommen, dass die Hindernissen-
sorgruppe 4 eine Kamera enthält. In diesem Fall er-
kennt der Hinderniserkennungsabschnitt 21 ein Fahr-
zeug auf der Grundlage einer allgemein bekann-
ten Musteranpassungstechnik. Der Hinderniserken-
nungsabschnitt 21 kann eine Ausrichtung oder einen
Abstand (das heißt eine Relativposition) bezüglich
des Eigenfahrzeugs auf der Grundlage einer Position
in einem aufgenommenen Bild erkennen, wenn eine
Kameraeinbauposition und die Ausrichtung der opti-
schen Achse bezüglich des Eigenfahrzeugs festge-
legt sind. Der Hinderniserkennungsabschnitt 21 er-
kennt eine Relativposition eines sich in der Nähe be-
findlichen Fahrzeugs gegenüber dem Eigenfahrzeug
auf der Grundlage der Kameraeinbauposition und der
Ausrichtung der optischen Achse bezüglich des Ei-
genfahrzeugs und der Position des aufgenommenen
Bilds. Es sei angenommen, dass die Hindernissen-
sorgruppe 4 eine Stereokamera enthält. In diesem
Fall kann der Hinderniserkennungsabschnitt 21 ei-
nen Abstand zu einem Fahrzeug bezüglich des Ei-
genfahrzeugs auf der Grundlage einer Parallaxe zwi-
schen dem Kamerapaar erkennen. Der Hinderniser-
kennungsabschnitt 21 kann eine Relativgeschwindig-
keit auf der Grundlage einer Änderung von Fahrzeug-
größen in aufeinanderfolgend aufgenommenen Bil-
dern erkennen.

[0044] Der Eigenfahrzeuginformationserlangungs-
abschnitt 22 ermittelt sukzessive Fahrzeuginforma-
tionen, beispielsweise die Position des Eigenfahr-
zeugs, die Fahrtrichtung, den Grad der Betätigung
und die Dynamik aus dem Positionssensor 5 oder der
Fahrzeugzustandssensorgruppe 7.

[0045] Die Eigenfahrzeugposition enthält zumin-
dest die momentane Position des Eigenfahrzeugs.
Der Eigenfahrzeuginformationserlangungsabschnitt
22 kann die momentane Position des Eigenfahrzeugs
anhand des Positionsdetektors 5 ermitteln. Die Po-
sitionsinformation kann neben der momentanen Po-
sition des Eigenfahrzeugs auch Positionen aus der
Vergangenheit enthalten. Der Eigenfahrzeuginforma-
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tionserlangungsabschnitt 22 kann Erkennungsergeb-
nisse mehrerer vorliegender Positionen, die früher
vom Positionsdetektor 5 erkannt worden sind, spei-
chern, um damit die vergangenen momentanen Po-
sitionen als vergangene Positionen zu ermitteln.

[0046] Eine Fahrtrichtung des Eigenfahrzeugs be-
zeichnet beispielsweise eine Ausrichtung des Eigen-
fahrzeugs. Zur Ermittlung der Ausrichtung des Eigen-
fahrzeugs kann die Methode der kleinsten Quadra-
te verwendet werden, um eine Annäherungslinie aus
chronologisch angeordneten unterschiedlichen Posi-
tionen des Eigenfahrzeugs zu finden. Der Eigenfahr-
zeuginformationserlangungsabschnitt 22 kann die
Eigenfahrzeugausrichtung als eine Ausrichtung er-
mitteln, entlang der sich die Annäherungslinie er-
streckt. Der Eigenfahrzeuginformationserlangungs-
abschnitt 22 kann die Ausrichtung des Eigenfahr-
zeugs von einem geomagnetischen Sensor erhalten,
wenn dieser in der Fahrzeugzustandssensorgruppe 7
enthalten ist. Die Ausrichtung kann unter Bezugnah-
me auf Norden verwendet werden.

[0047] Der Betätigungsbetrag des Eigenfahrzeugs
bezeichnet beispielsweise einen Lenkwinkel und wird
vom Lenkwinkelsensor ermittelt. Die Dynamik des Ei-
genfahrzeugs bezeichnet beispielsweise Fahrzeug-
geschwindigkeit oder Beschleunigung/Verzögerung.
Die Fahrzeuggeschwindigkeit lässt sich vom Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor erhalten. Beschleuni-
gung/Verzögerung lässt sich von einem Beschleuni-
gung/Verzögerungssensor erhalten. Alternativ kann
die Beschleunigung/Verzögerung durch Differenzie-
rung der Fahrzeuggeschwindigkeit ermittelt werden.

[0048] Der Übertragungsverarbeitungsabschnitt 23
ermöglicht es dem Zwischenfahrzeugkommunika-
tor 3 zyklisch (beispielsweise alle 100 msec) ei-
ne Fahrzeuginformation zu übertragen, welche von
dem Eigenfahrzeuginformationserlangungsabschnitt
22 kommt. Der Übertragungsverarbeitungsabschnitt
23 kann es dem Zwischenfahrzeugkommunikator 3
ermöglichen, die Fahrzeuginformation zusammen mit
einer Zeitmarkierung zu übertragen, welche die Zeit
angibt, zu der jede Information in der Fahrzeugin-
formation erkannt wurde. Der Übertragungsverarbei-
tungsabschnitt 23 kann es dem Zwischenfahrzeug-
kommunikator 3 ermöglichen, die Fahrzeuginforma-
tion zusammen mit einer Identifikationsinformation,
beispielsweise einer Fahrzeug-ID oder temporären
ID des Eigenfahrzeugs zu übertragen, mit der die
Übertragungsquelle der Fahrzeuginformation identifi-
zierbar ist.

[0049] Die Fahrzeuginformation wird sukzessive von
dem Zwischenfahrzeugkommunikator 3 der Fahrun-
terstützungseinheit 1 in einem sich in der Nähe be-
findlichen Fahrzeug innerhalb eines Bereichs über-
tragen, der für eine Zwischenfahrzeugkommunikati-
on geeignet ist. Der Empfangsverarbeitungsabschnitt

24 empfängt die übertragene Fahrzeuginformation
über den Zwischenfahrzeugkommunikator 3 des Ei-
genfahrzeugs. Der Empfangsverarbeitungsabschnitt
24 spezifiziert jedes der sich in der Nähe befindlichen
Fahrzeuge, welche für eine Zwischenfahrzeugkom-
munikation in der Lage sind, auf der Grundlage der
Identifikationsinformation, welche der empfangenen
Fahrzeuginformation beigefügt ist.

[0050] Der Situationsbestimmungsabschnitt 25, der
Zielfahrzeugspezifikationsabschnitt 26, der Spezifi-
zierungsabschnitt 27 für einen geplanten Handlungs-
inhalt, der Handlungsstartbestimmungsabschnitt 28,
der Verhaltenserkennungsabschnitt 29, der Entspre-
chungsbeziehungsspeicher 30, der Annahme- und
Zurückweisungsbestimmungsabschnitt 31 und der
Mitteilungsverarbeitungsabschnitt 32 werden noch
näher beschrieben.

[0051] Nachfolgend wird der Prozess, der der Eini-
gungsannahme und der Zurückweisungsbestätigung
zugeordnet ist, sowie der Prozess, der der Einigungs-
annahme und der Zurückweisungsübertragung zuge-
ordnet ist, erläutert. Beispielsweise sei Fahrzeug A1
in Fig. 1 der Überträger eines geplanten Handlungs-
inhalts. Das Fahrzeug A2 in Fig. 1 soll die Annah-
me oder Zurückweisung des geplanten Handlungsin-
halts übertragen. Fahrzeug A1 wird als erstes Fahr-
zeug bezeichnet und Fahrzeug A2 als zweites Fahr-
zeug.

[0052] Nachfolgend wird ein Bezugszeichen für ein
Element mit dem Zusatz „a” versehen, wenn sich
das Element in der Fahrunterstützungseinheit 1a des
Fahrzeugs A1 befindet. Das Bezugszeichen eines
Elements wird mit „b” ergänzt, wenn sich das Ele-
ment in der Fahrunterstützungseinheit 1b des Fahr-
zeugs A2 befindet. Die Fahrunterstützungs-ECU 2
des Fahrzeugs A1 wird als Fahrunterstützungs-ECU
2a bezeichnet. Der Übertragungsverarbeitungsab-
schnitt 23 des Fahrzeugs A1 wird als Übertragungs-
verarbeitungsabschnitt 23a bezeichnet. Somit ent-
spricht die Fahrunterstützungs-ECU 2a einer ers-
ten Fahrunterstützungsvorrichtung und die Fahrun-
terstützungs-ECU 2b entspricht einer zweiten Fahr-
unterstützungsvorrichtung.

<Prozess, der einer Einigungsannahme- und
Zurückweisungsbestätigung zugeordnet ist>

[0053] Nachfolgend wird die Abfolge des oben ge-
nannten Prozesses, der der Einigungsannahme- und
Zurückweisungsbestätigung zugeordnet ist und in
der Fahrunterstützungs-ECU 2a stattfindet, anhand
des Flussdiagramms von Fig. 4 beschrieben.

[0054] Es sei festzuhalten, das ein Flussdiagramm
oder der Ablauf des Flussdiagramms bei der vorlie-
genden Erfindung Abschnitte (auch als Schritte be-
zeichnet) beinhaltet, von denen jeder beispielswei-
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se mit S1 bezeichnet ist. Weiterhin kann jeder Ab-
schnitt in mehrere Unterabschnitte unterteilt werden,
wohingegen Abschnitte in einen einzelnen zusam-
mengefasst werden können. Weiterhin kann jeder der
so gestalteten Abschnitte auch als Vorrichtung oder
Modul bezeichnet werden. Jeder oder irgendwelche
Kombinationen von Abschnitten gemäß obiger Erläu-
terung können erreicht werden als (i) Softwareab-
schnitt in Kombination mit einer Hardwareeinheit (z.
B. Computer) oder (ii) Hardwareabschnitt mit oder oh-
ne der Funktion einer zugehörigen Vorrichtung; wei-
terhin kann der Hardwareabschnitt (z. B. integrierte
Schaltung, festverdrahtete Logikschaltung) im Inne-
ren eines Mikrocomputers aufgebaut sein.

[0055] Vom Flussdiagramm gemäß Fig. 4 sei ange-
nommen, dass es beginnt, wenn ein Zündschalter im
Fahrzeug A1, welches das Eigenfahrzeug ist, einge-
schaltet wird.

[0056] Bei S1 bestimmt der Situationsbestimmungs-
abschnitt 25a ob eine Situation eine Einigung zwi-
schen dem Eigenfahrzeug und einem sich in der
Nähe befindlichen Fahrzeug benötigt, und zwar auf
der Grundlage eines Erkennungsergebnisses vom
Hinderniserkennungsabschnitt 21a, einer Fahrzeu-
ginformation von dem Eigenfahrzeuginformationser-
langungsabschnitt 22a, einem Signal von dem Rich-
tungsanzeigeschalter 8a, einem Signal vom Licht-
schalter 9a und Kartendaten, die in der Karten-DB 6a
gespeichert sind.

[0057] Eine Situation, welche eine Einigung notwen-
dig macht, ist das Wechseln einer Fahrspur des Fahr-
zeugs A1 auf eine Fahrspur eines sich in der Nähe
befindlichen Fahrzeugs. FALL 1 bis FALL 5 in Fig. 5
zeigen diese Situationen. FALL 1 zeigt das Einsche-
ren in die andere Fahrspur bei einem Fahrspurwech-
sel. Ein sich in der Nähe befindliches Fahrzeug befin-
det sich hinter einem Fahrzeug A1 auf der Fahrspur,
welche das Ziel des Fahrspurwechsels ist. Im FALL
2 versucht das Eigenfahrzeug das vorausfahrende
Fahrzeug zu überholen. Im FALL 3 will das Eigenfahr-
zeug in eine Hauptverkehrsstraße von einem Park-
platz, einer Zufahrtsrampe oder einer Nebenstraße
einfahren und ein sich in der Nähe befindliches Fahr-
zeug nähert sich auf der Hauptstrecke. Im FALL 4 will
das Eigenfahrzeug in einen Parkplatz unter Kreuzung
der Gegenfahrspur einfahren und ein entgegenkom-
mendes Fahrzeug nähert sich auf der Gegenspur von
vorne dem Eigenfahrzeug. Im FALL 5 fährt das Ei-
genfahrzeug auf ein entgegenkommendes Fahrzeug
auf einer engen Straße ohne Mittellinie zu. Im FALL 6
fährt das Eigenfahrzeug in ein entgegenkommendes
Fahrzeug beim Warten für ein Rechtsabbiegen an ei-
ner Kreuzung zu.

[0058] Eine Hereinschneidesituation während des
Fahrspurwechsels kann anhand der Tatsache be-
stimmt werden, dass: während der Richtungsanzei-

geschalter 8a ein Signal eingibt, welches eine Be-
tätigung zum Einschalten der Richtungsanzeige an-
gibt, liegt eine Fahrspur auf der Seite entsprechend
der betätigten Richtungsanzeige in gleicher Fahrt-
richtung wie diejenige Fahrspur vor, auf der sich das
Fahrzeug A1 befindet; und gleichzeitig erkennt der
Hinderniserkennungsabschnitt 21a ein Fahrzeug hin-
terhalb auf der Seite entsprechend der betätigten
Richtungsanzeige. Die Position des Fahrzeugs A1,
die in der Fahrzeuginformation enthalten ist und die
Kartendaten können verifizieren, dass sich die Fahr-
spur auf der Seite entsprechend der betätigten Rich-
tungsanzeige in gleicher Fahrtrichtung wie die Fahr-
spur befindet, auf der das Fahrzeug A1 fährt.

[0059] Die Situation, dass das Eigenfahrzeug ein
vorausfahrendes Fahrzeug auf einer Doppelspur
überholen will, kann auf Grund der folgenden Tat-
sache bestimmt werden: während der Hinderniser-
kennungsabschnitt 21a ein Fahrzeug vorderhalb des
Fahrzeugs A1 erkennt, befindet sich Fahrzeug A1 auf
der Doppelspur; und gleichzeitig gibt der Lichtschal-
ter 9a ein Signal ein, das anzeigt, dass der Schein-
werfer aufgeblendet wurde. Die Position des Fahr-
zeugs A1 in der Fahrzeuginformation und die Karten-
daten können verifizieren, dass sich das Fahrzeug A1
auf der Doppelspur befindet.

[0060] Die Situation, das ein sich in der Nähe be-
findliches Fahrzeug sich der Straße nähert, um in
diese einzufahren, kann bestimmt werden auf der
Grundlage von: Position und Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs A1, enthalten in der Fahrzeuginformation; der
Kartendaten; und der Relativposition des Fahrzeugs,
erkannt vom Hinderniserkennungsabschnitt 21a be-
züglich des Fahrzeugs A1.

[0061] Die Situation, bei der das Eigenfahrzeug auf
ein entgegenkommendes Fahrzeug auf einer engen
Straße ohne Mittellinie zufährt, kann bestimmt wer-
den auf der Grundlage von: die Position des Fahr-
zeugs A1, die in der Fahrzeuginformation enthalten
ist; den Kartendaten; und der Bestimmung, ob ein
vorausfahrendes Fahrzeug, welches vom Hindernis-
erkennungsabschnitt 21a erkannt worden ist, entge-
genkommend ist. Die Situation, bei der das Eigen-
fahrzeug auf ein entgegenkommendes Fahrzeug zu-
fährt, während an einer Kreuzung auf ein Rechts-
abbiegen gewartet wird, kann bestimmt werden auf
der Tatsache, dass: während das Fahrzeug A1 na-
he der Kreuzung befindlich ist, gibt der Richtungs-
anzeigeschalter 8a ein Signal ein, das die Betäti-
gung zum Einschalten der rechten Richtungsanzeige
angibt; und gleichzeitig erkennt der Hinderniserken-
nungsabschnitt 21a ein entgegenkommendes Fahr-
zeug vorderhalb des Fahrzeugs A1. Der Hindernis-
erkennungsabschnitt 21a kann bestimmen, dass das
Fahrzeug entgegenkommt, in dem eine Kamera als
Hindernissensorgruppe 4a verwendet wird und die
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Musteranpassungstechnik verwendet wird, um zu er-
fassen, ob das Fahrzeug entgegenkommt.

[0062] Zurückkehrend auf Fig. 4 spezifiziert bei
S2 der Zielfahrzeugspezifizierungsabschnitt 26a ein
Zielfahrzeug, mit welchem sich das Fahrzeug A1 ei-
nigen muss. Genauer gesagt, der Zielfahrzeugspezi-
fizierungsabschnitt 26a spezifiziert das Zielfahrzeug
unter Verwendung des am nächsten befindlichen
Fahrzeugs, dessen Verkehrslinien wahrscheinlich die
Verkehrslinie vom Fahrzeug A1 kreuzen wird. Das
Beispiel der Ausführungsform spezifiziert das Ziel-
fahrzeug unter Verwendung des am nächsten liegen-
den Fahrzeugs, welches nach dem Fahrzeug A1 auf
der Spur befindlich ist, auf welche das Fahrzeug A1
bei der Fahrzeugspur wechseln möchte.

[0063] Bei S3 spezifiziert der Zielfahrzeugspezifizie-
rungsabschnitt 26a das bei S2 spezifizierte Zielfahr-
zeug aus dem sich in der Nähe befindlichen Fahr-
zeug, dessen Fahrzeuginformation der Empfangs-
verarbeitungsabschnitt 24a empfängt. Beispielswei-
se spezifiziert der Zielfahrzeugspezifizierungsab-
schnitt 26a das Zielfahrzeug unter Verwendung ei-
nes sich in der Nähe befindlichen Fahrzeugs, wel-
ches die Fahrzeuginformation überträgt, welche ei-
ne Position enthält, welche annähernd mit der Positi-
on übereinstimmt, welche aus der Relativposition des
Zielfahrzeugs ermittelt wurde, die von dem Hinder-
niserkennungsabschnitt 21a des Fahrzeugs A1 an-
nähernd zur gleichen Zeit erkannt wurde. Die Zeit-
markierung zu der Zeit zur Erkennung einer Positi-
on wird für eine Lageentsprechung zwischen Fahr-
zeug A1 und dem nahe liegenden Fahrzeug zur glei-
chen Zeit verwendet. Kein Zielfahrzeug wird spezifi-
ziert, wenn das bei S2 spezifizierte Zielfahrzeug nicht
mit einer Vorrichtung ausgestatten ist, welche eine
Zwischenfahrzeugkommunikation durchführen kann.

[0064] Der Ablauf geht zu S5, wenn bei S3 das Ziel-
fahrzeug spezifiziert wurde, das heißt, wenn das Ziel-
fahrzeug die Zwischenfahrzeugkommunikationsfunk-
tion hat (S3: JA). Der Ablauf geht zu S4 wenn bei S3
kein Zielfahrzeug spezifiziert wurde, das heißt, wenn
das Zielfahrzeug die Zwischenfahrzeugkommunikati-
onsfunktion nicht enthält (S3: NEIN).

[0065] Bei S4 gibt der Mitteilungsverarbeitungsab-
schnitt 32a eine Mitteilung von einer Anzeigevorrich-
tung 11a oder einer Tonausgabevorrichtung 12a aus,
um den Fahrer des Fahrzeugs A1 davon zu infor-
mieren, dass die Fahrunterstützungs-ECU 2a kei-
ne Unterstützung bei einer Situation liefert, welche
eine Einigung notwendig macht. Die Mitteilung, die
anzeigt, dass die Fahrunterstützungs-ECU 2a keine
Unterstützung liefert, bedeutet beispielsweise, dass
der Fahrer für sich alleine die Umgebung überprüfen
muss, bevor er eine Handlung durchführt. Der Mit-
teilungsverarbeitungsabschnitt 32a entspricht einem
ersten Mitteilungsverarbeitungsabschnitt.

[0066] Der Fahrer des Fahrzeugs A1 kann erken-
nen, dass die Fahrunterstützungs-ECU 2a keine Un-
terstützung liefert, wenn die Fahrunterstützungs-ECU
2a keine Unterstützung in einer Situation zur Verfü-
gung stellt, welche eine Einigung notwendig macht.
Der Fahrer kann rasch seine eigene Entscheidung
überdenken. Dies kann verhindern, dass der Fahrer
Zeit verliert, eine Handlung vorzunehmen, während
er eine nicht zur Verfügung stehende Unterstützung
erwartet.

[0067] Der Mitteilungsverarbeitungsabschnitt 32
verwendet vorteilhafterweise nur hörbare Mitteilun-
gen oder, falls notwendig, eine einfache visuelle Mit-
teilung unter Verwendung eines Bildsymbols, um den
Fahrer nicht abzulenken. Gleiches trifft für die nach-
folgende Beschreibung zu.

[0068] Der Ablauf geht zu S5, wenn das Zielfahr-
zeug die Zwischenfahrzeugkommunikation hat. Bei
S5 spezifiziert ein Spezifizierungsabschnitt 27a für ei-
ne geplante Handlung einen Handlungsinhalt (nach-
folgend als geplanter Handlungsinhalt bezeichnet)
der vom Fahrzeug A1 geplant ist. Geplante Hand-
lungsinhalte sind einander beispielsweise in einer Ta-
belle zugeordnet, welche Situationen entsprechen,
die von den Situationsbestimmungsabschnitt 25a be-
stimmt werden. Der Bestimmungsabschnitt 27a für
die geplante Handlung kann einen geplanten Hand-
lungsinhalt entsprechend einer Situation spezifizie-
ren, der durch den Situationsbestimmungsabschnitt
25a bestimmt wurde.

[0069] Ein geplanter Handlungsinhalt für FALL 1
oder FALL 3 kann definiert werden als „einscheren
vor einem Zielfahrzeug”. Ein geplanter Handlungsin-
halt in FALL 2 kann als „überholen eines Zielfahr-
zeugs” definiert sein. Ein geplanter Handlungsinhalt
in FALL 4 kann als „abbiegen vor einem Zielfahrzeug”
definiert sein. Ein geplanter Handlungsinhalt in FALL
5 oder FALL 6 kann als „fahren vor einem Zielfahr-
zeug” definiert sein.

[0070] Bei S6 überträgt der Übertragungsverarbei-
tungsabschnitt 23a die von dem Eigenfahrzeugin-
formationserlangungsabschnitt 22a ermittelte Fahr-
zeuginformation von dem Zwischenfahrzeugkommu-
nikator 3a in einem festgelegten Zyklus. Zu diesem
Zeitpunkt ergänzt der Übertragungsverarbeitungsab-
schnitt 23a die zu übertragende Fahrzeuginformati-
on mit dem geplanten Handlungsinhalt, der bei S5
spezifiziert worden ist und der Identifikationsinforma-
tion über das Zielfahrzeug, die bei S3 spezifiziert wur-
de. Die Identifikationsinformation über das Zielfahr-
zeug, die zu verwenden ist, ist in der Fahrzeuginfor-
mation enthalten, welche bereits vom Zielfahrzeug
empfangen wurde, das bei S3 spezifiziert wurde. Der
Übertragungsverarbeitungsabschnitt 23a entspricht
einem ersten Übertragungsverarbeitungsabschnitt.
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[0071] Bei S7 kann der Empfangsverarbeitungsab-
schnitt 24a die Fahrzeuginformation empfangen, wel-
che mit der Annahme- und Zurückweisungsinformati-
on vom Zielfahrzeug, spezifiziert bei S3, ergänzt wor-
den ist, und zwar innerhalb einer festgelegten Zeit
von der Übertragung der Fahrzeuginformation, die
bei S6 mit dem geplanten Handlungsinhalt ergänzt
wurde (7: JA). Die Annahme- und Zurückweisungs-
information zeigt, ob der geplante Handlungsinhalt
angenommen oder zurückgewiesen wird. In diesem
Fall geht sie Fahrunterstützungs-ECU 2a zu S8. Es
kann sein, dass der Empfangsverarbeitungsabschnitt
24a die Empfangsinformation, welche mit der Annah-
me- und Zurückweisungsinformation ergänzt wor-
den ist, vom Zielfahrzeug innerhalb der festgelegten
Zeit nicht empfängt (S7: NEIN). In diesem Fall kehrt
die Fahrunterstützungs-ECU 2a zu S4 zurück, um
den Prozess zu wiederholen. Der Empfangsverar-
beitungsabschnitt 24a entspricht einem ersten Emp-
fangsverarbeitungsabschnitt.

[0072] Es sei angenommen, dass das Zielfahrzeug
die Zwischenfahrzeugkommunikationsfunktion hat,
jedoch nicht mit der Fahrunterstützungseinheit 1 aus-
gestattet ist. In diesem Fall überträgt das Zielfahrzeug
nicht die Fahrzeuginformation, welche mit der An-
nahme- und Zurückweisungsinformation ergänzt ist.
Der Empfangsverarbeitungsabschnitt 24a kann die
Fahrzeuginformation, welche mit der Annahme- und
Zurückweisungsinformation ergänzt ist, nicht emp-
fangen. Alternativ sei angenommen, dass das Ziel-
fahrzeug mit der Fahrunterstützungseinheit 1 aus-
gestattet ist, jedoch aufgrund von Funkstörungen
keine Zwischenfahrzeugkommunikation durchführen
kann. Auch in diesem Fall kann der Empfangsverar-
beitungsabschnitt 24a die Fahrzeuginformation nicht
empfangen, welche mit der Annahme- und Zurück-
weisungsinformation ergänzt ist.

[0073] Bei S8 kann die Annahme- und Zurückwei-
sungsinformation die Annahme des geplanten Hand-
lungsinhalts anzeigen (S8: JA). Die Annahme- und
Zurückweisungsinformation wird der Fahrzeuginfor-
mation hinzugefügt, welche der Empfangsverarbei-
tungsabschnitt 24a vom Zielfahrzeug bei S8 emp-
fängt. In diesem Fall geht die Fahrunterstützungs-
ECU 2a zu S9. Die Annahme- und Zurückweisungs-
information kann die Zurückweisung des geplanten
Handlungsinhalts anzeigen (S8: NEIN). In diesem
Fall geht der Ablauf zu S12.

[0074] Bei S9 erlaubt der Mitteilungsverarbeitungs-
abschnitt 32a der Anzeigevorrichtung 11a oder Ton-
ausgabevorrichtung 12a, den Fahrer des Fahrzeugs
A1 darüber zu informieren, dass der Fahrer des Ziel-
fahrzeugs den geplanten Handlungsinhalt von Fahr-
zeug A1 akzeptiert.

[0075] Bei S10 bestimmt der Handlungsstartbe-
stimmngsabschnitt 28a, ob das Fahrzeug A1 mit ei-

ner Handlung entsprechend dem geplanten Hand-
lungsinhalt beginnt, basierend auf der Fahrzeugin-
formation, welche vom Eigenfahrzeuginformations-
erlangungsabschnitt 22a ermittelt mit. Im FALL 1
bestimmt der Handlungsstartbestimmungsabschnitt
28a, dass das Fahrzeug A1 mit seiner Handlung
begonnen hat, wenn sich ein Lenkwinkel auf grö-
ßer oder gleich einem bestimmten Wert ändert. Der
Lenkwinkel ist in der Fahrzeuginformation enthalten,
welche vom Eigenfahrzeuginformationserlangungs-
abschnitt 22a ermittelt wird. Der bestimmte Wert be-
zeichnet einen vorbestimmten Wert, der angenähert
einem Lenkwinkel entspricht, der geeignet ist, dass
das Fahrzeug die Fahrspur wechselt.

[0076] Weiterhin sei im FALL 1 angenommen, dass
das Fahrzeug A1 mit einer Kamera ausgestattet ist,
um eine Fahrbahnoberfläche vorderhalb des Fahr-
zeugs A1 aufzunehmen und dass der Hinderniser-
kennungsabschnitt 21a eine Trennlinie unter Ver-
wendung einer allgemein bekannten Bilderkennungs-
technologie in dem von der Kamera aufgenommenen
Bild erkennt. In diesem Fall bestimmt der Handlungs-
startbestimmungsabschnitt 28a, dass das Fahrzeug
A1 mit seiner Handlung beginnt, wenn das Fahrzeug
A1 die Trennlinie überquert, die zu der Fahrspur ge-
hört, auf welche das Fahrzeug 1 beim Spurwechsel
überwechselt.

[0077] In FALL 2 bis FALL 6 bestimmt der Hand-
lungsstartbestimmungsabschnitt 28a, dass das Fahr-
zeug A1 mit seiner Handlung beginnt, wenn eine Be-
schleunigung auf größer oder gleich einen festge-
legten Wert ansteigt. Die Beschleunigung ist in der
Fahrzeuginformation enthalten, welche vom Eigen-
fahrzeuginformationserlangungsabschnitt 22a ermit-
telt wird. Der festgelegte Wert bezeichnet einen vor-
bestimmten Wert, der annähernd einer Beschleuni-
gung oder Größe entspricht, die geeignet ist, dass
das Fahrzeug von einem Stoppzustand anfährt oder
aus einer langsamen Fahrt in eine normale Fahrt
(z. B. 30–50 km/h) übergeht. In FALL 4 bestimmt
der Handlungsstartbestimmungsabschnitt 28a, dass
das Fahrzeug A1 mit der Handlung beginnt, wenn
der Hinderniserkennungsabschnitt 21a unter Ver-
wendung einer allgemein bekannten Bilderkennungs-
technologie an dem von der Kamera aufgenomme-
nen Bild der Straße vorderhalb des Fahrzeugs A1
eine Trennlinie erkennt und das Fahrzeug A1 diese
Trennlinie (das heißt Mittellinie) nach rechts hin über-
quert.

[0078] Bei S11 überträgt der Übertragungsverarbei-
tungsabschnitt 23a die von dem Eigenfahrzeugin-
formationserlangungsabschnitt 22a ermittelte Fahr-
zeuginformation von dem Zwischenfahrzeugkommu-
nikator 3a mit einem bestimmten Zyklus. Zu diesem
Zeitpunkt ergänzt der Übertragungsverarbeitungsab-
schnitt 23a die zu übertragende Fahrzeuginformation
mit der Identifikationsinformation über das Zielfahr-
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zeug von S3 und eine Dankinformation, um dem Fah-
rer des Zielfahrzeugs zu danken.

[0079] Bei S12 kann die Annahme- und Zurückwei-
sungsinformation, welche vom Zielfahrzeug empfan-
gen worden ist, den geplanten Handlungsinhalt zu-
rückweisen. In diesem Fall erlaubt der Mitteilungsver-
arbeitungsabschnitt 32a der Anzeigevorrichtung 11a
oder der Tonausgabevorrichtung 12a, den Fahrer
des Fahrzeugs A1 zu informieren, dass sich der Fah-
rer des Zielfahrzeugs weigert, den geplanten Hand-
lungsinhalt von Fahrzeugs A1 anzunehmen.

[0080] Bei S13 kann der Prozess, der der Einigungs-
annahme- und Zurückweisungsbestätigung zugeord-
net ist, den Endzeitpunkt erreichen (S13: JA). In die-
sem Fall beendet die Fahrunterstützungs-ECU 2a
den der Einigungsannahme- und Zurückweisungsbe-
stätigung zugeordneten Prozess. Der der Einigungs-
annahme- und Zurückweisungsbestätigung zugeord-
nete Prozess kann den Beendigungszeitpunkt nicht
erreichen (S13: NEIN). In diesem Fall kehrt die Fahr-
unterstützungs-ECU 2a zu S1 zurück und wiederholt
den Prozess. Das Abschalten des Zündschalters vom
Eigenfahrzeug ist ein Beispiel des Zeitpunkts zum
Beenden des der Einigungsannahme- und Zurück-
weisungsbestätigung zugeordneten Prozesses.

<Prozess, der einer Einigungsannahme- und
Zurückweisungsübertragung zugeordnet ist>

[0081] Die nachfolgende Beschreibung erläutert die
Abfolge des obigen einer Einigungsannahme- und
Zurückweisungsübertragung zugehörigen Prozesses
in der Fahrunterstützungs-ECU 2b des Fahrzeugs
A2, um einen geplanten Handlungsinhalt vom Fahr-
zeug A1 zu erhalten (Flussdiagramm von Fig. 6).
Es sei angenommen, dass das Flussdiagramm von
Fig. 6 beginnt, wenn ein Zündschalter im Fahrzeug
A2 wie beim Eigenfahrzeug eingeschaltet wird.

[0082] Bei S21 kann ein Empfangsverarbeitungsab-
schnitt 24b eine Fahrzeuginformation vom Fahrzeug
A1 empfangen (S21: JA). Die Fahrzeuginformation
wird mit dem geplanten Handlungsinhalt des Fahr-
zeugs A1 und der Identifikationsinformation über das
Fahrzeug A2 ergänzt. In diesem Fall geht der Ablauf
zu S22. Der Empfangsverarbeitungsabschnitt 24b
kann die Fahrzeuginformation auch nicht empfangen
(S21: NEIN). In diesem Fall geht der Ablauf zu S31.
Der Empfangsverarbeitungsabschnitt 24b entspricht
einem zweiten Empfangsverarbeitungsabschnitt.

[0083] Bei S21 spezifiziert ein Annahme- und Zu-
rückweisungsbestimmungsabschnitt 31b eine Rela-
tivposition des Fahrzeugs A1 bezüglich des Fahr-
zeugs A2 auf der Grundlage der Position des Fahr-
zeugs A1, die in der bei S21 empfangenen Fahrzeu-
ginformation enthalten ist und der Position und der
Fahrtrichtung des Fahrzeugs A2, die in der Fahrzeu-

ginformation enthalten ist, welche von dem Eigen-
fahrzeuginformationserlangungsabschnitt 22b ermit-
telt wurde.

[0084] Bei S23 bezieht sich der Annahme- und
Zurückweisungsbestimmungsabschnitt 31b auf eine
Entsprechungsbeziehung zwischen einem geplanten
Handlungsinhalt, der in dem Entsprechungsbezie-
hungsspeicher 30b gespeichert ist und einem An-
nahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhalten,
um den geplanten Handlungsinhalt vom Fahrzeug A1
zu akzeptieren, basierend auf dem geplanten Hand-
lungsinhalt von Fahrzeug A1, welche der Fahrzeugin-
formation hinzugefügt worden ist, die bei S21 emp-
fangen wurde und spezifiziert das Annahme- und
Zurückweisungsbestimmungsverhalten, um den ge-
planten Handlungsinhalt von Fahrzeug A1 anzuneh-
men.

[0085] Nachfolgend werden Beispiele einer Ent-
sprechungsbeziehung angegeben, welche in dem
Entsprechungsbeziehungsspeicher 30b gespeichert
sind. Das Annahme- und Zurückweisungsbestim-
mungsverhalten „Verzögern des Eigenfahrzeugs” ist
dem geplanten Handlungsinhalt „Einscheren vorder-
halb des Zielfahrzeugs” oder dem geplanten Hand-
lungsinhalt „Abbiegen vor dem Zielfahrzeug” zuge-
ordnet. Das Annahme- und Zurückweisungsbestim-
mungsverhalten „Bewegen des Eigenfahrzeugs nach
links” ist dem geplanten Handlungsinhalt „Überho-
len des Zielfahrzeugs” zugeordnet. Das Annahme-
und Zurückweisungsbestimmungsverhalten „Schein-
werfer aufblenden” ist dem geplanten Handlungsin-
halt „Fahren vor dem Zielfahrzeug” zugeordnet. Das
Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhal-
ten „Scheinwerfer aufblenden” kann anzeigen, wie
genau ein Lichtschalter 9b für die Lichthupe gehand-
habt wird.

[0086] Das Annahme- und Zurückweisungsbestim-
mungsverhalten, welches dem geplanten Handlungs-
inhalt zugeordnet ist, bezeichnet kein bestimmtes
Verhalten, sondern ein auf einen erfahrenen Fahrer
zugeschnittenes, in dem das Fahrzeug bewegt wird,
um die Absicht des Fahrers auf ein anderes Fahr-
zeug zu übermitteln. Der Entsprechungsbeziehungs-
speicher 30b kann die Entsprechungsbeziehung zwi-
schen dem geplanten Handlungsinhalt und dem An-
nahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhalten
als eine vorbestimmte Datenbank speichern oder als
eine Entsprechungsbeziehung, welche mittels Kom-
munikation mit einer nicht dargestellten Zentrale er-
halten wird.

[0087] Bei S24 erlaubt der Mitteilungsverarbeitungs-
abschnitt 32b einer Anzeigevorrichtung 11b oder ei-
ner Tonausgabevorrichtung 12b eine Mitteilung an
den Fahrer des Fahrzeugs A2 auszugeben, wobei
die Mitteilung den geplanten Handlungsinhalt von
Fahrzeug A1 angibt, der in der bei S21 empfange-
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nen Fahrzeuginformationen, der Relativposition des
Fahrzeugs A1 aus S22 und dem bei S23 spezifizier-
ten Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsver-
halten enthalten ist. Ein Beispiel einer Sprachaus-
gabe ist: „Das Fahrzeug schräg links voraus des
Eigenfahrzeugs bittet darum, vor dem Eigenfahr-
zeug einscheren zu können. Verzögern Sie, wenn
sie die Anfrage annehmen”. Die Mitteilung über An-
nahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhalten
kann eine Betätigungsangabe liefern, beispielswei-
se „Blinkerhebel heranziehen”, um das Annahme-
und Zurückweisungsbestimmungsverhalten zu ak-
tualisieren.

[0088] Bei S25 bestimmt der Annahme- und Zurück-
weisungsbestimmungsabschnitt 31b, ob der Fah-
rer des Fahrzeugs A2 den geplanten Handlungsin-
halt vom Fahrzeug A1 akzeptiert, abhängig davon,
ob ein Verhaltensbestimmungsabschnitt 29b das bei
S23 spezifizierte Annahme- und Zurückweisungsbe-
stimmungsverhalten erkennt. Der Verhaltenserken-
nungsabschnitt 29b erkennt ein Annahme- und Zu-
rückweisungsbestimmungsverhalten von der Fahr-
zeuginformation, welche von dem Eigenfahrzeugin-
formationserlangungsabschnitt 22b ermittelt wurde
oder vom Signal vom Lichtschalter 9b.

[0089] Beispielsweise erkennt der Verhaltenserken-
nungsabschnitt 29b das Annahme- oder Zurückwei-
sungsbestimmungsverhalten „Verzögern des Eigen-
fahrzeugs”, wenn der Betrag der Bremskraft auf
das Bremspedal in der vom Fahrzeuverhaltenerlan-
gungsabschnitt 22b erlangten Fahrzeuginformation
enthalten ist und größer oder gleich einer festge-
legten Größe ist. Der Verhaltenerkennungsabschnitt
29b erkennt das Annahme- und Zurückweisungsbe-
stimmungsverhalten „Bewegen des Eigenfahrzeugs
nach links”, wenn der Lenkwinkel in der Fahrzeu-
ginformation enthalten ist, welche von dem Fahrzeu-
ginformationserlangungsabschnitt 22b ermittelt wur-
de und sich um gleich oder größer als ein bestimm-
ter Wert nach links ändert. Der Verhaltenerkennungs-
abschnitt 29b erkennt das Annahme- und Zurückwei-
sungsbestimmungsverhalten „Aufblenden”, wenn der
Lichtschalter 9b ein Signal eingibt, welches die Betä-
tigung der Lichthupe angibt.

[0090] Der Annahme- und Zurückweisungsbestim-
mungsabschnitt 31b kann bestimmen, dass der Fah-
rer des Fahrzeugs A2 den geplanten Handlungsin-
halt des Fahrzeugs A1 verweigert, wenn das An-
nahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhalten
„Verzögern des Eigenfahrzeugs” entspricht und der
Verhaltenerkennungsabschnitt 29b eine Beschleuni-
gung des Fahrzeugs A2 erkennt, das heißt ein Ver-
halten entgegengesetzt zu dem Annahme- und Zu-
rückweisungsbestimmungsverhalten.

[0091] Bei S26 kann der Annahme- und Zurückwei-
sungsbestimmungsabschnitt 31b bestimmen, dass

der geplante Handlungsinhalt des Fahrzeugs A1 an-
genommen wird (S26: JA). In diesem Fall geht der
Ablauf zu S27. Der Annahme- und Zurückweisungs-
bestimmungsabschnitt 31b kann auch bestimmen,
dass der geplante Handlungsinhalt vom Fahrzeug
A1 zurückgewiesen wird (S26: NEIN). In diesem Fall
geht der Ablauf zu S30.

[0092] Bei S27 überträgt der Übertragungsverarbei-
tungsabschnitt 23b die von dem Eigenfahrzeugin-
formationerlangungsabschnitt 22b erlangte Fahrzeu-
ginformation von dem Zwischenfahrzeugkommuni-
kator 3b in einem bestimmten Zyklus. Zu diesem
Zeitpunkt ergänzt der Übertragungsverarbeitungsab-
schnitt 23b die zu übertragende Fahrzeuginformation
mit der Annahme- und Zurückweisungsinformation
und der Identifikationsinformation. Die Annahme- und
Zurückweisungsinformation gibt an, dass der geplan-
te Handlungsinhalt von Fahrzeug A1 angenommen
wird. Die Identifikationsinformation betrifft das Fahr-
zeug (Fahrzeug A1 bei dieser Ausführungsform) als
Ursprung der Übertragung des geplanten Handlungs-
inhalts, der bei S21 empfangen wurde. Der Übertra-
gungsverarbeitungsabschnitt 23b entspricht einem
zweiten Übertragungsverarbeitungsabschnitt.

[0093] Bei S27 erlaubt der Mitteilungsverarbeitungs-
abschnitt 32b der Anzeigevorrichtung 11b oder der
Tonausgabevorrichtung 12b die Ausgabe einer Mit-
teilung an den Fahrer des Fahrzeugs A2, wobei die
Mitteilung angibt, dass der Fahrer des Fahrzeugs A2
den geplanten Handlungsinhalt von Fahrzeug A1 ak-
zeptiert. Der Mitteilungsverarbeitungsabschnitt 32b
entspricht einem zweiten Mitteilungsverarbeitungs-
abschnitt.

[0094] Bei S28 kann der Empfangsverarbeitungsab-
schnitt 24b eine Fahrzeuginformation von Fahrzeug
A1 empfangen (S28: JA). Die Fahrzeuginformation
wird mit der Dankinformation ergänzt, um eine Er-
kenntlichkeit auszudrücken, sowie mit der Identifika-
tionsinformation über Fahrzeug A2. In diesem Fall
geht der Ablauf zu S29 weiter. Der Empfangsverar-
beitungsabschnitt 24b kann die Fahrzeuginformation
auch nicht empfangen (S28: NEIN). In diesem Fall
geht die Verarbeitung auf S28 zurück.

[0095] Bei S29 erlaubt der Mitteilungsverarbeitungs-
abschnitt 32b der Anzeigevorrichtung 11b oder der
Tonausgabevorrichtung 12b eine Mitteilung auszu-
geben, welche den Dank vom Fahrer des Fahrzeugs
A1 an den Fahrer des Fahrzeugs A2 ausdrückt. Ein
Beispiel ist die Erzeugung einer Tonausgabe wie
„Danke für das Platz machen” oder die Anzeige ei-
nes Bildsymbols, das einen nickenden Kopf zeigt. Die
Verarbeitung geht dann zu S31.

[0096] Der Annahme- und Zurückweisungsbestim-
mungsabschnitt 31b kann bestimmen, dass der ge-
plante Handlungsinhalt von Fahrzeug A1 zurückge-
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wiesen wird. In diesem Fall überträgt bei S29 der
Übertragungsverarbeitungsabschnitt 23b die vom Ei-
genfahrzeuginformationerlangungsabschnitt 22b er-
langte Fahrzeuginformation von dem Zwischenfahr-
zeugkommunikator 3b in einem bestimmten Zyklus.
Hierbei ergänzt der Übertragungsverarbeitungsab-
schnitt 23b die zur übertragenden Fahrzeuginforma-
tion mit der Annahme- und Zurückweisungsinformati-
on und der Identifikationsinformation. Die Annahme-
und Zurückweisungsinformation zeigt an, dass der
geplante Handlungsinhalt vom Fahrzeug A1 zurück-
gewiesen wird. Die Identifikationsinformation betrifft
das Fahrzeug als Ursprung der Übertragung des bei
S21 empfangenen geplanten Handlungsinhalts. Der
Ablauf geht dann zu S31.

[0097] Bei S30 erlaubt der Mitteilungsverarbeitungs-
abschnitt 32b der Anzeigevorrichtung 11b oder der
Tonausgabevorrichtung 12b eine Mitteilung an den
Fahrer des Fahrzeugs A2 auszugeben, wobei diese
Mitteilung angibt, dass sich der Fahrer des Fahrzeugs
A2 weigert, den geplanten Handlungsinhalt von Fahr-
zeug A1 anzunehmen.

[0098] Bei S31 kann der der Einigungsannahme-
und Zurückweisungsbestätigung zugeordnete Pro-
zess den Beendigungszeitpunkt erreichen (S31: JA).
In diesem Fall beendet die Fahrunterstützungs-ECU
2b den der Einigungsannahme- und Zurückwei-
sungsbestätigung zugeordneten Prozess. Der der Ei-
nigungsannahme- und Zurückweisungsbestätigung
zugeordnete Prozess kann den Beendigungszeit-
punkt auch nicht erreichen (S31: NEIN). In diesem
Fall kehrt der Ablauf zu S21 zurück und der Prozess
wird wiederholt. Das Abschalten des Zündschalters
des Eigenfahrzeugs ist ein Beispiel des Zeitpunkts
zum Beenden des der Einigungsannahme- und Zu-
rückweisungsbestätigung zugeordneten Prozesses.

<Zusammenfassung der ersten Ausführungsform>

[0099] In einer Situation, welche eine Einigung zwi-
schen den Fahrzeugen A1 und A2 notwendig macht,
überträgt die Zwischenfahrzeugkommunikation bei
der ersten Ausführungsform einen geplanten Hand-
lungsinhalt des Fahrzeugs A1, der für die Situation
passend ist, an das Fahrzeug A2 als das Zielfahr-
zeug für die Einigung. Der geplante Handlungsinhalt
ermöglicht es dem Fahrer des Fahrzeugs A2, die Ab-
sicht des Fahrers von Fahrzeug A1 zu erkennen.

[0100] In Reaktion auf die übertragenen geplanten
Handlungsinhalt liefert das Fahrzeug A2 die Annah-
me- und Zurückweisungsinformation zurück, welche
die Annahme oder Ablehnung des geplanten Hand-
lungsinhalts anzeigt. Auf der Grundlage der Annah-
me- und Zurückweisungsinformation wird der Fah-
rer des Fahrzeugs A1 mit einer Mitteilung versorgt,
die angibt, ob der Fahrer des Fahrzeugs A2 den ge-
planten Handlungsinhalt akzeptiert. Der Fahrer von

Fahrzeug A1 kann besser feststellen, ob der Fah-
rer des Fahrzeugs A2 den geplanten Handlungsin-
halt annimmt oder zurückweist. Die Fahrer können
zuverlässiger ihre jeweiligen Absichten in einer Si-
tuation untereinander austauschen, welche eine Ei-
nigung zwischen den Fahrzeugen notwendig macht.
Dies kann eine Zeitverschwendung verringern, wäh-
rend der die Fahrer ohne Erfolg über der Situation rät-
seln oder versuchen, gleichzeitig eine Handlung für
gegenseitige Vorfahrt einzuleiten, während die Kom-
munikation zwischen den Fahrzeugen unklar bleibt.

[0101] Der Fahrer von Fahrzeug A1 kann feststel-
len, dass der Fahrer von Fahrzeug A2 den geplan-
ten Handlungsinhalt verweigert. Der Fahrer des Fahr-
zeugs A1 kann klar feststellen, dass er notwendiger-
weise Fahrzeug A2 Vorrang gewähren soll. Dies kann
die Situation verhindern, bei der der Fahrer des Fahr-
zeugs A1 sich unvernünftig verhält und reibungslo-
sen Verkehr behindert. Der Fahrer des Fahrzeugs A2
kann auch zuverlässig die Ablehnung des geplanten
Handlungsinhalts an den Fahrer des Fahrzeugs A1
übertragen. Der Fahrer des Fahrzeugs A2 kann mit
Sicherheit die Fahrt auf seinem Kurs fortsetzen.

[0102] Weiterhin kann die erste Ausführungsform
den typischen Vorfall beseitigen, bei dem Fahrvor-
gänge eines Fahrers unbeabsichtigt Vorfahrt gewäh-
ren, was entgegen der Absicht des Fahrers ist. Nach-
folgend seien Beispiele angegebene, bei denen Fahr-
vorgänge seitens des Fahrers unbeabsichtigt Vor-
fahrt gewähren, obwohl dies nicht in der Absicht des
Fahrers liegt.

[0103] Beispielsweise nimmt der Fahrer eines Fahr-
zeugs, vor dem eingeschert wird, die Betätigung ei-
ner Richtungsanzeigelampe eines Fahrzeugs, wel-
ches einscheren will, nicht wahr. In dieser Situation
hält der Fahrer ohne Beschleunigung einen Raum
zum Einscheren frei. Ein Fahrer des Fahrzeugs, wel-
cher einscheren möchte, geht von der falschen An-
nahme aus, dass er die Erlaubnis hat, einzuscheren,
obwohl der Fahrer des Fahrzeugs, vor dem einge-
schert werden soll, nicht die Absicht hat, Platz zu ma-
chen.

[0104] Bei einem anderen Beispiel können Fahrer
eine Lichthupe mit oder ohne die Absicht, Platz zu
machen, verwenden. Ein Fahrer kann die Lichthupe
verwenden, ohne die Absicht zu haben, Platz zu ma-
chen. Der andere Fahrer kann fälschlicherweise an-
nehmen, dass ihm Platz gemacht wird.

[0105] In einem solchen Fall versuchen dann die
Fahrer gleichzeitig, Wege einzuleiten, einander Platz
zu machen, obgleich die Fahrer nicht die Absicht hat-
ten, Platz zu machen. Hiermit wird Zeit verschwendet.

[0106] Bei der ersten Ausführungsform erkennt je-
doch der Verhaltenerkennungsabschnitt 29b das An-
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nahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhalten
entsprechend dem geplanten Handlungsinhalt von
Fahrzeug A1. Wenn der geplante Handlungsinhalt
angenommen wird, wird dies dem Fahrer des Fahr-
zeugs A2 mitgeteilt. Dies ermöglicht es dem Fah-
rer von Fahrzeug A2, zu erkennen, dass der Fah-
rer von Fahrzeug A2 den geplanten Handlungsinhalt
von Fahrzeug A1 angenommen hat, selbst wenn er
Fahrzeug A2 so steuert, dass er unbeabsichtigt Platz
macht, ohne dass er beabsichtigt hatte, den geplan-
ten Handlungsinhalt anzunehmen. Der Fahrer von
Fahrzeug A2 kann somit dem Fahrzeug A1 trotz die-
ser Absicht Platz machen. Dies kann eine Zeitver-
schwendung vermeiden, während der der Fahrer von
Fahrzeug A2 versucht, gleichzeitig mit Fahrzeug A1
Platz zu machen.

[0107] Bei der ersten Ausführungsform beginnt
Fahrzeug A1 mit einer Handlung entsprechend dem
geplanten Handlungsinhalt und überträgt die Dan-
ke-Information an Fahrzeug A2, welches das Ziel-
fahrzeug für die Einigung ist. Fahrzeug A2 gibt auf
der Grundlage der Danke-Information eine Mitteilung
aus, welche ebenfalls Dank ausdrückt. Der Fahrer
des Fahrzeugs A2 akzeptiert den Dank und kann be-
quem weiterfahren. Der Fahrer des Fahrzeugs A2
wird über den Dank informiert und kann somit auch
erkennen, das Fahrzeug A1 mit einer Handlung be-
ginnt, welche dem geplanten Handlungsinhalt ent-
spricht. Dies kann zuverlässig den Fahrer des Fahr-
zeugs A2 darüber informieren, dass das Fahrzeug
A1 mit einer Handlung entsprechend dem geplanten
Handlungsinhalt beginnt.

[0108] Die erste Ausführungsform erlaubt es auto-
matisch dem Fahrzeug A1, einen geplanten Hand-
lungsinhalt zu spezifizieren und dem Fahrzeug A2,
zu bestimmen, ob der geplante Handlungsinhalt an-
genommen oder zurückgewiesen wird. Der Fahrer
muss nur dem ursprünglichen Fahrvorgang in einer
Situation durchführen, bei dem Fahrzeuge eine Eini-
gung untereinander finden müssen. Als weiterer Vor-
teil besteht keine Notwendigkeit, dem Fahrer eine
neue Eingabemanipulation aufzuzwingen, die in der
ursprünglichen Fahrweise in einer Situation nicht ent-
halten ist, wo die Fahrzeuge Einigung untereinander
finden müssen.

[0109] Weiterhin benachrichtigt die erste Aus-
führungsform einen Fahrer über das Annahme-
und Zurückweisungsbestimmungsverhalten entspre-
chend der angewöhnten Fahrzeughandhabung, die
ein erfahrener Fahrer durchführt, um seine Absicht
auf ein anderes Fahrzeug zu übertragen. Auch ein
Fahranfänger kann das Fahrzeug so fahren, dass
er Vorfahrt wie ein erfahrener Fahrer gibt, und zwar
auf der Grundlage des erhaltenen Annahme- und Zu-
rückweisungsbestimmungsverhaltens. Dies kann die
Fahrfähigkeiten verbessern.

(Erste Abwandlung)

[0110] Der Entsprechungsbeziehungsspeicher 30
kann die Entsprechungsbeziehung zwischen dem
geplanten Handlungsinhalt und dem Annahme- und
Zurückweisungsbestimmungsverhalten auf einer re-
gionalen Basis speichern. Der Annahme- und Zu-
rückweisungsbestimmungsabschnitt kann das An-
nahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhalten
entsprechend einer Gegenspezifizierung, wo sich
das Eigenfahrzeug befindet (nachfolgend: erste Ab-
wandlung). Die nachfolgende Beschreibung erläutert
die erste Abwandlung. Zur Darstellung sind gleiche
Bezugszeichen oder Symbole bei Bauteile verwen-
det, welche gleiche Funktionen wie die Bauteile in der
Zeichnung zur Erläuterung der oben erwähnten Aus-
führungsform haben und eine detaillierte Beschrei-
bung erfolgt nicht.

[0111] Das Fahrunterstützungssystem 100 gemäß
der ersten Abwandlung ist gleich dem Fahrunterstüt-
zungssystem 100 gemäß der ersten Ausführungs-
form mit der Ausnahme, das der Entsprechungs-
beziehungsspeicher 30 eine teilweise unterschied-
liche Entsprechungsbeziehung speichert; die Fahr-
unterstützungs-ECU 2 einen Regionsspezifizierungs-
abschnitt 33 enthält; und der Prozess, der der Ei-
nigungsannahme- und Zurückweisungsübertragung
zugeordnet ist, teilweise unterschiedlich ist.

<Detaillierte Konfiguration der Fahrunterstützungs-
ECU 2 der ersten Abwandlung>

[0112] Gemäß Fig. 7 enthält die Fahrunterstüt-
zungs-ECU 2 gemäß der ersten Abwandlung den
Hinderniserkennungsabschnitt 21, den Eigenfahr-
zeuginformationserlangungsabschnitt 22, den Über-
tragungsverarbeitungsabschnitt 23, den Empfangs-
verarbeitungsabschnitt 24, den Situationsbestim-
mungsabschnitt 25, den Zielfahrzeugspezifizierungs-
abschnitt 26, den Spezifizierungsabschnitt 27 für
die geplante Handlung, den Handlungsstartbestim-
mungsabschnitt 28, den Verhaltenserkennungsab-
schnitt 29, den Entsprechungsbeziehungsspeicher
30, den Annahme- und Zurückweisungsbestim-
mungsabschnitt 31, den Mitteilungsverarbeitungsab-
schnitt 32 und den Regionsspezifizierungsabschnitt
33.

[0113] Der Entsprechungsbeziehungsspeicher 30
bei der ersten Abwandlung speichert die Entspre-
chungsbeziehung zwischen dem geplanten Hand-
lungsinhalt und dem Annahme- und Zurückweisungs-
bestimmungsverhalten auf einer regionalen Basis.
Die Region bezeichnet eine Stadt, Präfektur oder ei-
nen Bezirk.

[0114] Der Bereichspezifizierungsabschnitt 33 spe-
zifiziert den Bereich, in dem sich das Eigenfahr-
zeug befindet auf der Grundlage der Eigenfahrzeug-
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position und den Kartendaten, die in der Karten-
DB 6 gespeichert sind. Die Eigenfahrzeugposition
ist in der Fahrzeuginformation enthalten, welche von
dem Eigenfahrzeuginformationserlangungsabschnitt
22 erlangt wird. Die Region sei hier als eine Ein-
heit angenommen, welche verwendet wird, die Ent-
sprechungsbeziehung in dem Entsprechungsbezie-
hungsspeicher 30 zu segmentieren.

<Prozess, der der Einigungsannahme-
und Zurückweisungsübertragung

zugeordnet ist, bei der ersten Abwandlung>

[0115] Der einer Einigungsannahme- und Zurück-
weisungsübertragung zugeordnete Prozess bei der
ersten Abwandlung ist gleich dem einer Einigungsan-
nahme- und Zurückweisungsübertragung zugeord-
nete Prozess gemäß der ersten Ausführungsform mit
der Ausnahme, das ein unterschiedlicher Prozess
das Annahme- und Zurückweisungsbestimmungs-
verhalten spezifiziert. Bei dem der Einigungsannah-
me- und Zurückweisungsübertragung zugeordneten
Prozess gemäß der ersten Abwandlung bezieht sich
der Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsab-
schnitt 31 auf die regionale Entsprechung, die in
dem Entsprechungsbeziehungsspeicher 30 gespei-
chert ist, auf der Grundlage der Region, welche
von dem Regionsspezifizierungsabschnitt 33 spezi-
fiziert wird und den geplanten Handlungsinhalt, der
von dem anderen Fahrzeug empfangen wird, mit
welchem die Einigung herbeigeführt werden muss.
Der Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsab-
schnitt 31 spezifiziert das Annahme- und Zurück-
weisungsbestimmungsverhalten entsprechend dem
geplanten Handlungsinhalt des anderen Fahrzeugs
in der Region, wo sich das Eigenfahrzeug befindet.
Der Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsab-
schnitt 31 bestimmt, ob der Fahrer des Eigenfahr-
zeugs den geplanten Handlungsinhalt des anderen
Fahrzeugs akzeptiert, abhängig davon, ob der Ver-
haltenerkennungsabschnitt 29 das festgelegte An-
nahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhalten
erkennt.

<Zusammenfassung der ersten Abwandlung>

[0116] Die erste Abwandlung kann ein Annahme-
und Zurückweisungsbestimmungsverhalten spezifi-
zieren, welches für eine Region geeignet ist, selbst
wenn ein Zeichen, Platz zu machen, das heißt, das
Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhal-
ten zur Annahme des geplanten Handlungsinhalts
sich regional unterscheidet.

[0117] Es sei angenommen, dass die Lichthupe ver-
wendet wird, um in einer Region Platz zu machen. In
diesem Fall überträgt die Lichthupe im Gebrauch eine
Annahme- und Zurückweisungsinformation, welche
die Annahme des geplanten Handlungsinhalts des
anderen Fahrzeugs an das andere Fahrzeug über-

trägt. Weiterhin sei angenommen, das eine Licht-
hupe verwendet wird, um in einer anderen Region
zum Platz machen aufzufordern. In diesem Fall kann
die Lichthupe im Gebrauch nicht erlauben, dass die
Annahme- und Zurückweisungsinformation übertra-
gen wird, welche die Annahme des anderen geplan-
ten Handlungsinhalts anzeigt. Somit kann vermieden
werden, dass eine nicht erfolgreiche Kommunikati-
on aufgrund unterschiedlicher Zeichen, Platz zu ma-
chen, erfolgt, und zwar abhängig von den Regionen
in einer Situation, welche eine Einigung zwischen den
Fahrzeugen notwendig macht.

(Zweite und dritte Abwandlung)

[0118] Bei der obigen Ausführungsform liest der Si-
tuationsbestimmungsabschnitt 25 eine Fahrspurän-
derung aus einem Signal, welches von dem Rich-
tungsanzeigeschalter 8 kommt. Die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht hierauf beschränkt. Es kann
beispielsweise die Konfiguration angenommen wer-
den, welche eine Information über eine empfohlene
Route in der Routenführung eines Navigationssys-
tems ermittelt. In diesem Fall kann die Konfiguration
eine Fahrspuränderung auf der Grundlage eines Kur-
ses lesen, der aus der Position des Eigenfahrzeugs
auf der empfohlenen Route abgeschätzt wird (nach-
folgend: zweite Abwandlung).

[0119] Es sei angenommen, dass das Eigenfahr-
zeug mit einer bekannten Fahrerzustandsüberwa-
chung ausgestattet ist, um das Bild des Gesichts oder
Körpers des Fahrers durch einen Kamera zu erken-
nen und eine Bewegung des Gesichts vom Fahrer,
seiner Sichtlinie oder seines Körpers zu erkennen. In
diesem Fall kann die Konfiguration eine Fahrspurän-
derung auf der Grundlage der Ausrichtung des Ge-
sichts oder Sichtlinie erkennen, welche von der Fah-
rerzustandsüberwachung erkannt wird (nachfolgend
dritte Abwandlung genannt). Die Konfiguration kann
eine Fahrspuränderung zu der Seite hin erkennen,
wo ein Seitenspiegel angeordnet ist, wenn das Ge-
sicht oder die Sichtlinie häufig zu dem Seitenspiegel
gerichtet wird.

(Vierte Abwandlung)

[0120] Die obige Ausführungsform verwendet An-
nahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhalten
des Eigenfahrzeugs wie „Verzögern des Eigenfahr-
zeugs”, „Bewegen des Eigenfahrzeugs nach Zinks”
und „Lichthupe”. Die Erfindung ist jedoch nicht hier-
auf beschränkt. Es sei angenommen, dass eine Fah-
rerzustandsüberüberwachung im Eigenfahrzeug an-
geordnet ist. In einem solchen Fall kann das Ver-
halten eines Fahrers, beispielsweise das Anheben
einer Hand als ein Annahme- und Zurückweisungs-
bestimmungsverhalten verwendet werden (vierte Ab-
wandlung). In diesem Fall erkennt der Verhalten-
erkennungsabschnitt 29 das Verhalten eines Fah-
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rers, beispielsweise das Heben seiner Hand auf-
grund eines Erkennungsergebnisses von der Fahrer-
zustandsüberwachung.

[0121] Obgleich die vorliegende Erfindung unter Be-
zugnahme auf Ausführungsformen hiervon beschrie-
ben worden ist, versteht sich, dass die Erfindung
nicht auf die Ausführungsformen und Aufbauten be-
schränkt ist. Die vorliegende Erfindung soll verschie-
dene Abwandlungen und äquivalente Anordnungen
mit abdecken. Weiterhin sind, obwohl verschiede-
ne Kombinationen und Konfigurationen beschrieben
wurden, auch andere Kombinationen und Konfigura-
tionen mit mehr, weniger oder nur einem einzelnen
Element ebenfalls im Rahmen und Umfang der vor-
liegenden Erfindung.

Patentansprüche

1.   Fahrunterstützungsvorrichtung in einem Fahr-
zeug, aufweisend:
einen Übertragungsverarbeitungsabschnitt (23), der
unter Verwendung einer Zwischenfahrzeugkommuni-
kation Informationen von dem Fahrzeug an ein sich
in der Nähe befindliches Fahrzeug überträgt;
einen Empfangsverarbeitungsabschnitt (24), der un-
ter Verwendung der Zwischenfahrzeugkommunikati-
on die von dem sich in der Nähe befindlichen Fahr-
zeug übertragene Information empfängt;
einen Mitteilungsverarbeitungsabschnitt (32), der ei-
ne Mitteilung an einen Fahrer des Fahrzeugs ausgibt;
einen Situationsbestimmungsabschnitt (25), der be-
stimmt, ob eine Situation eine Einigung zwischen
dem Fahrzeug und dem sich in der Nähe befindlichen
Fahrzeug notwendig macht;
einen Zielfahrzeugspezifizierungsabschnitt (26), der
ein Zielfahrzeug als das sich in der Nähe befindliche
Fahrzeug spezifiziert, welches eine Einigung mit dem
Fahrzeug benötigt; und
einen Planhandlungsspezifizierungsabschnitt (27),
der einen geplanten Handlungsinhalt des Fahrzeugs
in einer Situation spezifiziert, welche vom Situations-
bestimmungsabschnitt als eine Einigung benötigend
bestimmt worden ist, wobei:
der Übertragungsverarbeitungsabschnitt den geplan-
ten Handlungsinhalt, der von dem Planhandlungs-
spezifizierungsabschnitt spezifiziert wurde, an das
Zielfahrzeug überträgt; und
wenn der Empfangsverarbeitungsabschnitt eine An-
nahme- und Zurückweisungsinformation empfängt,
welche entweder Annahme oder Zurückweisung des
geplanten Handlungsinhalts vom Zielfahrzeug in Ant-
wort auf den geplanten Handlungsinhalt anzeigt, der
von dem Übertragungsverarbeitungsabschnitt über-
tragen worden ist, dann der Mitteilungsverarbeitungs-
abschnitt eine Mitteilung auf der Grundlage der emp-
fangenen Annahme- und Zurückweisungsinformation
ausgibt, die anzeigt, ob ein Fahrer des Zielfahrzeugs
den geplanten Handlungsinhalt annimmt.

2.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
1,
wobei
der Übertragungsverarbeitungsabschnitt an das Ziel-
fahrzeug eine Dankinformation überträgt, welche ei-
nen Dank an einen Fahrer des Zielfahrzeugs aus-
drückt, wenn die Annahme- und Zurückweisungsin-
formation, welche durch der Empfangsverarbeitungs-
abschnitt vom Zielfahrzeug empfangen wird, anzeigt,
dass ein Fahrer des Zielfahrzeugs den geplanten
Handlungsinhalt annimmt.

3.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
1 oder 2,
wobei
wenn der Empfangsverarbeitungsabschnitt die An-
nahme- und Zurückweisungsinformation von dem
Zielfahrzeug in Antwort auf den geplanten Hand-
lungsinhalt, der von dem Übertragungsverarbei-
tungsabschnitt übertragen worden ist, nicht emp-
fängt, dann der Mitteilungsverarbeitungsabschnitt ei-
ne Mitteilung an einen Fahrer des Fahrzeugs aus-
gibt, wobei die Mitteilung anzeigt, dass ein Fahrer
des Fahrzeugs keine Unterstützung von der Fahrun-
terstützungsvorrichtung in einer Situation erhält, wel-
che von dem Situationsbestimmungsabschnitt als ei-
ne Einigung benötigend bestimmt worden ist.

4.  Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, aufweisend:
einen Annahme- und Zurückweisungsbestimmungs-
abschnitt (31), der bestimmt, ob ein Fahrer des Fahr-
zeugs einen geplanten Handlungsinhalt eines sich
in der Nähe befindlichen Fahrzeugs annimmt, wenn
der Empfangsverarbeitungsabschnitt den geplanten
Handlungsinhalt des sich in der Nähe befindlichen
Fahrzeugs empfängt, der von dem sich in der Nähe
befindlichen Fahrzeug an das Fahrzeug übertragen
wird,
wobei,
der Übertragungsverarbeitungsabschnitt eine An-
nahme- und Zurückweisungsinformation an das sich
in der Nähe befindliche Fahrzeug überträgt, wobei die
Annahme- und Zurückweisungsinformation anzeigt,
ob der Annahme- und Zurückweisungsbestimmungs-
abschnitt bestimmt, dass ein Fahrer des Fahrzeugs
den geplanten Handlungsinhalt des sich in der Nähe
befindlichen Fahrzeugs annimmt.

5.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
4, aufweisend:
einen Verhaltenerkennungsabschnitt (29), der ein
Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsverhal-
ten entsprechend wenigstens entweder dem Verhal-
ten des Fahrzeugs oder dem Verhalten eines Fahrers
des Fahrzeugs erkennt; und
einen Entsprechungsbeziehungsspeicher (30) der ei-
ne Entsprechungsbeziehung zwischen dem geplan-
ten Handlungsinhalt des sich in der Nähe befindliche
Fahrzeugs und dem Annahme- und Zurückweisungs-
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bestimmungsverhalten zur Annahme des geplanten
Handlungsinhalts speichert,
wobei
der Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsab-
schnitt
auf die Entsprechungsbeziehung zurückgreift, die in
dem Entsprechungsbeziehungsspeicher gespeichert
ist, basierend auf den geplanten Handlungsinhalt
des sich in der Nähe befindlichen Fahrzeugs, der
von dem Empfangsverarbeitungsabschnitt empfan-
gen worden ist, sowie dem Annahme- und Zurück-
weisungsbestimmungsverhalten, das von dem Ver-
haltenbestimmungsabschnitt erkannt worden ist, und
bestimmt, ob ein Fahrer des Fahrzeugs den geplan-
ten Handlungsinhalt des sich in der Nähe befindlichen
Fahrzeugs annimmt.

6.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
5, aufweisend
einen Regionspezifizierungsabschnitt (33), der eine
Fahrzeugposition des Fahrzeugs spezifiziert,
wobei:
der Entsprechungsbeziehungsspeicher die Entspre-
chungsbeziehung bezüglich einer jeden von Regio-
nen speichert; und
der Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsab-
schnitt verwendet: (i) eine Region mit der Fahr-
zeugposition, spezifiziert durch den Regionspezifizie-
rungsabschnitt, und (ii) das Annahme- und Zurück-
weisungsbestimmungsverhalten, das von dem Ver-
haltenbestimmungsabschnitt erkannt worden ist, um
die Entsprechungsbeziehung mit in dem Entspre-
chungsbeziehungsspeicher herzustellen, welche die
Fahrzeugposition enthält, und
der Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsab-
schnitt damit bestimmt, ob ein Fahrer des Fahrzeugs
den geplanten Handlungsinhalt des sich in der Nähe
befindlichen Fahrzeugs annimmt.

7.  Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 4 bis 6,
wobei
wenn der Annahme- und Zurückweisungsbestim-
mungsabschnitt bestimmt, dass ein Fahrer des Fahr-
zeugs den geplanten Handlungsinhalt des sich in
der Nähe befindlichen Fahrzeugs annimmt, dann der
Mitteilungsverarbeitungsabschnitt eine Mitteilung an
einen Fahrer des Fahrzeugs ausgibt, um anzuzei-
gen, dass der geplante Handlungsinhalt des sich in
der Nähe befindlichen Fahrzeugs angenommen wird,
wohingegen, wenn der Annahme- und Zurückwei-
sungsbestimmungsabschnitt bestimmt, dass ein Fah-
rer des Fahrzeugs den geplanten Handlungsinhalt
des sich in der Nähe befindlichen Fahrzeugs zurück-
weist, dann der Mitteilungsverarbeitungsabschnitt ei-
ne Mitteilung an einen Fahrer des Fahrzeugs ausgibt,
um anzuzeigen, dass der geplante Handlungsinhalt
des sich in der Nähe befindlichen Fahrzeugs zurück-
gewiesen wird.

8.  Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 4 bis 7,
wobei
wenn der Empfangsverarbeitungsabschnitt eine Dan-
kinformation, welche einen Dank eines Fahrers des
Fahrers von einem sich in der Nähe befindlichen
Fahrzeug empfängt, welches die Annahme- und Zu-
rückweisungsinformation übertragen hat, dann der
Mitteilungsverarbeitungsabschnitt eine Mitteilung an
einen Fahrer des Fahrzeugs ausgibt, um den Dank
von dem Fahrer des sich in der Nähe befindlichen
Fahrzeugs auszudrücken.

9.    Fahrunterstützungssystem, aufweisend: eine
erste Fahrunterstützungsvorrichtung (2a) in einem
ersten Fahrzeug und eine zweite Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung (2b) in einem sich in der Nähe be-
findlichen Fahrzeug um das erste Fahrzeug herum,
wobei die erste Fahrunterstützungsvorrichtung auf-
weist:
einen ersten Übertragungsverarbeitungsabschnitt
(23a), der unter Verwendung einer Zwischenfahr-
zeugkommunikation Informationen von dem ersten
Fahrzeug überträgt;
einen ersten Empfangsverarbeitungsabschnitt (24a),
der unter Verwendung der Zwischenfahrzeugkom-
munikation Informationen empfängt;
einen ersten Mitteilungsverarbeitungsabschnitt
(32a), der eine Mitteilung an einen Fahrer des Fahr-
zeugs ausgibt;
einen Situationsbestimmungsabschnitt (25a), der be-
stimmt, ob eine Situation eine Einigung zwischen
dem Fahrzeug und dem sich in der Nähe befindlichen
Fahrzeug notwendig macht;
einen Zielfahrzeugspezifikationsabschnitt (26a), der
ein zweites Fahrzeug als das sich in der Nähe befind-
liche Fahrzeug spezifiziert, welches eine Einigung mit
dem ersten Fahrzeug notwendig macht; und
einen Planhandlungsspezifikationsabschnitt (27a),
welcher einen geplanten Handlungsinhalt des ersten
Fahrzeugs in einer Situation spezifiziert, welche von
dem Situationsbestimmungsabschnitt als eine Eini-
gung benötigend bestimmt worden ist,
wobei der erste Übertragungsverarbeitungsabschnitt
den geplanten Handlungsinhalt, der von dem Plan-
handlungsspezifikationsabschnitt spezifiziert worden
ist, an das zweite Fahrzeug überträgt,
wobei die zweite Fahrunterstützungsvorrichtung auf-
weist:
einen zweiten Übertragungsverarbeitungsabschnitt
(23b), der eine Information von dem zweiten Fahr-
zeug unter Verwendung einer Zwischenfahrzeug-
kommunikation überträgt;
einen zweiten Empfangsverarbeitungsabschnitt
(24b), der die Informationen empfängt, welche un-
ter Verwendung der Zwischenfahrzeugkommunikati-
on übertragen wurde;
einen zweiten Mitteilungsverarbeitungsabschnitt
(32b), der eine Mitteilung, welche den geplan-
ten Handlungsinhalt des ersten Fahrzeugs anzeigt,



DE 11 2015 002 762 T5    2017.04.20

18/25

an einen Fahrer des zweiten Fahrzeugs ausgibt,
wenn der vom ersten Fahrzeug an das zweite
Fahrzeug übertragene geplante Handlungsinhalt von
dem zweiten Empfangsverarbeitungsabschnitt emp-
fangen worden ist; und
einen Annahme- und Zurückweisungsbestimmungs-
abschnitt (31b), der bestimmt, ob ein Fahrer des
ersten Fahrzeugs den geplanten Handlungsinhalt
des ersten Fahrzeugs akzeptiert, wenn der geplante
Handlungsinhalt vom ersten Fahrzeug an das zwei-
te Fahrzeug übertragen wird und vom zweiten Emp-
fangsverarbeitungsabschnitt empfangen wird,
wobei der zweite Übertragungsverarbeitungsab-
schnitt an das erste Fahrzeug eine Annahme- und
Zurückweisungsinformation überträgt, die anzeigt, ob
der Annahme- und Zurückweisungsbestimmungsab-
schnitt bestimmt, dass der Fahrer des zweiten Fahr-
zeugs den geplanten Handlungsinhalt des ersten
Fahrzeugs akzeptiert,
wobei, wenn die Annahme- und Zurückweisungsin-
formation vom zweiten Fahrzeug von dem ersten
Empfangsverarbeitungsabschnitt des ersten Fahr-
zeugs empfangen wird, der erste Mitteilungsverarbei-
tungsabschnitt des ersten Fahrzeugs an den Fahrer
des ersten Fahrzeugs eine Mitteilung auf der Grund-
lage der empfangenen Annahme- und Zurückwei-
sungsinformation ausgibt, die angibt, ob der Fahrer
des zweiten Fahrzeugs den geplanten Handlungsin-
halt akzeptiert.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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